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Abb. 1:  Luftbild mit Lage der Planungsflächen (roter Kreis); (BayernAtlas 2025), Darstellung unmaßstäblich 
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1. BESCHREIBUNG DES PLANUNGSGEBIETES 

1.1 Lage 
Die Planungsfläche des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung 
Nr. 55 „Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND“ befindet sich südlich von Ampfing, zwi-
schen den Ortsteilen Holzheim und Reit in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A 94. 
 
Der Geltungsbereich ist im Westen durch die Staatsstraße St 2091 und im Süden durch eine 
Gemeindestraße, die zur Ortschaft Reit führt, begrenzt. Im Südosten befindet sich die Ort-
schaft Reit. Im Norden liegt das Gewerbe- und Industriegebiet „Holzheim“. Im Osten schlie-
ßen landwirtschaftliche Flächen an die Planungsfläche an.  
 
Nach der Gliederung Bayerns in Verwaltungsregionen befindet sich die Gemeinde Ampfing 
in der Region 18 – Südostoberbayern. Darin ist die Gemeinde Ampfing als Grundzentrum im 
allgemein ländlichen Raum mit besonderem Handlungsbedarf (Kreisregion), dessen Entwick-
lung in besonderem Maße gestärkt werden soll, dargestellt.1 

1.2 Räumliche Ausdehnung des Baugebietes 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter Grünord-
nung Nr. 55 „Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND“ umfasst insgesamt eine Größe 
von ca. 72.514 m². Davon entfallen ca. 70.589 m² auf die Vorhabensfläche. 
 
Das Planungsgebiet umfasst die Flur-Nrn. 2074 und 2123/2 und Teilflächen der Flur-Nrn. 
2092, 2097 und 2099 der Gemarkung Ampfing. 

1.3 Derzeitige Nutzung 
Bei der überwiegenden Planungsfläche handelt es sich um einen intensiv genutzten Acker. 
Im Süden wird ein Teil der bestehenden Gemeindestraße nach Reit und im Einmündungs-
bereich eine Teilfläche der Staatsstraße St 2091 in den Bebauungsplan mit einbezogen, da 
diese Gemeindestraße bis zur Einfahrt ins Gewerbegebiet ausgebaut werden muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2:  intensiv genutzter Acker, Blick von Südwesten auf die Planungsfläche; Foto Jocham Kessler Kellhuber 

GmbH (Mai 2025) 

 
1 (Regionalplan 18 - Südostoberbayern, 2024) 
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1.4 Umgebende Bebauung 
Im Südosten befindet sich Wohnbebauung der Ortschaft Reit mit zum Teil großflächigen Pri-
vatgärten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3:  Bebauung westlicher Ortsrand von Reit, Foto Jocham Kessler Kellhuber GmbH (Mai 2025) 
 
Im Nordosten schließt die Bebauung des Gewerbe- und Industriegebietes „Holzheim“ an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4:  Gewerbe- und Industriegebiet „Holzheim“, Foto Jocham Kessler Kellhuber (Mai 2025) 
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Abb. 5:  Gewerbe- und Industriegebiet „Holzheim“, Foto Jocham Kessler Kellhuber GmbH (Mai 2025) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: 3D-Ansicht von Süden; (BayernAtlas 2025), Darstellung unmaßstäblich 

1.5 Topographie 
Die geplante Gewerbegebietsfläche ist relativ eben und befindet sich auf ca. 422 m ü. NHN. 
Lediglich Richtung Nordosten fällt es um ca. 1 m ab. 

1.6 Kultur- und Sachgüter 
Kulturgüter 
Innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind keine 
Bau- und Bodendenkmäler kartiert bzw. bekannt.2 Zufällig zutage tretende Bodendenkmäler 
und Funde sind gemäß Art. 8 DSchG meldepflichtig an das Bayerische Landesamt für Denk-
malpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde. 
 

 
2 (BayernAtlas, 2025) 

Planungsgebiet 



 
BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT         
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Nr. 55  
"Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND" 
 
 

 
Seite 9 von 148  Satzung i. d. Fassung vom 28.04.2026 
 
 

 
Genauere Angaben hierzu sind dem Punkt 11.1.3.6 zu entnehmen.  
 
Sachgüter 
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich eine Ackerfläche mittlerer bis guter Ertragsfä-
higkeit (Acker- und Grünlandzahl 66), Straßenflächen und einige Bestandsleitungen. 

1.7 Bestehende Leitungen 
Der Geltungsbereich wird durch eine Gasleitung mit einem begleitenden Nachrichtenkabel 
der Erdgas Südbayern gequert. Diese wurde im Rahmen der Umverlegung stillgelegt und 
kann ggf. in Abstimmung mit dem Spartenträger zurückgebaut werden. Die neue Leitungs-
trasse der Hauptgasleitung befindet sich im westlichen Planungsbereich und ist mit beidseiti-
gem Schutzstreifen, 2,0 m ab Leitungsachse im Plan dargestellt.  
 
Unter dem südlichen Straßenkörper befindet sich ein gemeindlicher Schmutzwasser-Kanal. 
 
Vor Beginn der Baumaßnahmen sind alle Sparten- bzw. Bestandsleitungspläne 
durch den Bauherrn einzuholen. 
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2. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

2.1 Vorgaben aus der Raumordnung 

2.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 
Im Landesentwicklungsprogramm Bayern wird die Gemeinde Ampfing als Raum mit beson-
derem Handlungsbedarf (Kreisregion).3 eingestuft. Das sind Teilräume mit wirtschaftsstruktu-
rellen oder sozioökonomischen Nachteilen, bzw. Teilräume, in denen eine nachteilige 
Entwicklung zu befürchten ist. Sie sind vorrangig zu entwickeln.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7:  Auszug aus dem Landesentwicklungsplan; (Landesentwicklungsprogramm Bayern 2023), Darstellung 

unmaßstäblich 
 
Zur Schaffung von gleichwertigen und gesunden Lebens- und Arbeitsbedingungen hat das 
LEP folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) zur raumstrukturellen Entwicklung Bayerns und 
seiner Teilräume formuliert: 
 
1.       Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 
1.1     Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit  
1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen 
 
1.1.1(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit 

möglichst hoher Qualität zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Poten-
ziale der Teilräume sind weiter zu entwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirklichung dieses Ziels 
beizutragen.  

 

 
3 (Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), 2023) 
4 (Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), 2023) 
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1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung 
1.1.2 (Z) Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teil-

räumen ist nachhaltig zu gestalten. 
1.4.1 (G) Hohe Standortqualität  

Die räumliche Wettbewerbsfähigkeit Bayerns soll durch Schaffung bestmögli-
cher Standortqualitäten in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Sicht in 
allen Teilräumen gestärkt werden. Dabei sollen im Wettbewerb um Unterneh-
men und Arbeitskräfte lagebedingte und wirtschaftsstrukturelle Defizite ausge-
glichen, infrastrukturelle Nachteile abgebaut sowie vorhandene Stärken 
ausgebaut werden. 

 
2.       Raumstruktur 
2.2 Gebietskategorien 
2.2.6 Entwicklung und Ordnung der ländlichen Räume mit Verdichtungsansätzen 
(G) Die ländlichen Räume mit Verdichtungsansätzen sollen so entwickelt und geordnet 

werden, dass  
- sie ihre Funktionen als regionale Wirtschafts- und Versorgungsschwerpunkte 

nachhaltig sichern und weiter entwickeln können,  
- sie als Impulsgeber die Entwicklung im ländlichen Raum fördern. 

 
3. Siedlungsentwicklung 
3.1 Nachhaltige und ressourcenschonende Siedlungsentwicklung, Flächensparen 
(G)  Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Be-

rücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 
3.3 Vermeidung von Zersiedlung - Anbindegebot 
(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen.  
 
5 Wirtschaft 
5.1 Wirtschaftsstruktur 
(G) Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leis-

tungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- 
und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden. 

 
Diese Vorgaben der Landesplanung berühren und begründen das Planungsinteresse der 
Gemeinde Ampfing für den hier überplanten Raum eine entsprechende Bauleitplanung zu 
verfolgen, um eine Gewerbefläche im Anschluss an bereits bestehendes Gewerbe bereitzu-
stellen. Somit wird dem Ziel der Landesplanung der Anbindung an geeignete Siedlungsein-
heiten entsprochen. 
 
In einem separaten vorgezogenen Verfahren wird das Deckblatt 49 des Flächennutzungspla-
nes mit Landschaftsplan der Gemeinde Ampfing durch eine 33. Änderung diesbezüglich ge-
ändert. Darin wird auch die Alternativenprüfung zur Standortwahl aufgezeigt. Als Ergebnis 
der Alternativenprüfung ergab sich, dass der vorliegende Standort der geeignetste ist. 
 
Auch werden im Landesentwicklungsprogramm klare Zielvorgaben zur raumstrukturellen und 
wirtschaftlichen Weiterentwicklung des Raums mit besonderem Handlungsbedarf getroffen. 
So sind in dem Raum die Voraussetzungen für eine nachhaltige Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen zu schaffen und regionale Wirtschaftsstrukturen zu verbessern. 
Gem. dem Grundsatz 2.2.6 soll der ländliche Raum mit Verdichtungsansätzen, in dem sich 
Ampfing befindet, so entwickelt und geordnet werden, dass er die Funktionen als regionale 
Wirtschafts- und Versorgungsschwerpunkte nachhaltig sichern und weiter entwickeln kann.  
 



 
BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT         
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Nr. 55  
"Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND" 
 
 

 
Seite 12 von 148  Satzung i. d. Fassung vom 28.04.2026 
 
 

Diese Stärkung und Sicherung des Wirtschaftsraums kann nur durch Bestandspflege und 
Neuansiedlung von Betrieben an wirtschaftlich attraktiven und verkehrstechnisch leistungs-
starken Standorten im Gemeindegebiet erfolgen. Dieser Standort ist sowohl verkehrstech-
nisch ideal erschlossen (unmittelbare Nähe zur Autobahnausfahrt) als auch durch die Lage 
im Raum wirtschaftlich attraktiv. In diesem Fall handelt es sich um die Ansiedlung eines 
großflächigen Gewerbebetriebes, der den Betriebsstandort in 2 Bauabschnitten realisieren 
möchte. Die Planungsfläche wird allseitig eingegrünt. Die bestehende Straße nach Reit wird 
im Bereich des geplanten Gewerbes im Zuge der Erschließung ausgebaut. In einem separa-
ten vorgezogenen Verfahren wird das Deckblatt 49 des Flächennutzungsplanes mit Land-
schaftsplan der Gemeinde Ampfing durch eine 33. Änderung diesbezüglich geändert. Durch 
den Vorhabenbezug und den damit verbundenen Durchführungsvertrag wird die Realisie-
rung des geplanten Betriebsstandortes sichergestellt. 
 
Somit ist diese Erweiterung des bestehenden Gewerbe- und Industriegebietes „Holzheim“ für 
die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Region und der Verbesserung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen in dem strukturschwachen Raum dringend erforderlich.  
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass unter Beachtung der Vorgaben die Ziele und 
Grundsätze der Landesplanung durch diese Planung erfüllt werden können.  

2.1.2 Regionalplan 
Nach der Gliederung Bayerns in Verwaltungsregionen befindet sich die Gemeinde Ampfing 
in der Region 18 – Südostoberbayern und ist als Grundzentrum eingestuft. Die Gemeinde 
liegt im allgemeinen ländlichen Raum mit besonderem Handlungsbedarf (Kreisregion), des-
sen Entwicklung in besonderem Maße gestärkt werden soll.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8:  Auszug aus dem Regionalplan 18 – Region Südostoberbayern, Karte 1 – Raumstruktur; Darstellung 

unmaßstäblich 

 
5  (Regionalplan 18 - Südostoberbayern, 2024) 
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Gemäß Regionalplan 18 sind für das Plangebiet folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) zu 
berücksichtigen: 
 Erhalt der Region als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum (G) 
 Sicherung und Stärkung der Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit, Diversifizierung 

der Wirtschaftsstruktur (G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Web-Karte mit Darstellung der Regionalplanung; (BayernAtlas 2025), Darstellung unmaßstäblich  
 
Blau kariert:   Vorranggebiet für Wasserversorgung 
Cyan kariert:   Vorranggebiet für Hochwasserschutz 
Lila kariert:   Vorranggebiet für Bodenschätze 
Grün gekreuzt:   landschaftliche Vorbehaltsgebiete 
 
Vorranggebiet Wasserversorgung 
Zur Sicherung der für die Trinkwasserversorgung nutzbaren Grundwasservorkommen sind 
im Regionalplan wasserwirtschaftliche Vorranggebiete ausgewiesen. Südlich von Ampfing 
befindet sich ein Vorranggebiet für die Wasserversorgung. Die Planungsfläche befindet sich 
innerhalb dieses Gebietes. Direkt anliegend an den geplanten Standort befindet sich eben-
falls im wasserwirtschaftlichen Vorranggebiet der Ortsteil Reit, das Gewerbegebiet Holzheim 
und die stark befahrene Staatsstraße 2091. 
 
In den wasserwirtschaftlichen Vorranggebieten soll dem Schutz des Grundwassers Vorrang 
vor anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen eingeräumt werden. Nutzun-
gen, die mit dem Schutz des Grundwassers nicht vereinbar sind, sind gem. Regionalplan 
ausgeschlossen.  
 

Planungsgebiet 
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Die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Ampfing und der umliegenden Gemeinden ist ge-
deckt und gesichert. Gemäß § 5 WHG sind nachteilige Veränderungen der Gewässereigen-
schaften zu vermeiden. Das Grundwasser darf demnach durch die im Rahmen der 
Bauleitplanung geplante Maßnahme qualitativ und quantitativ nicht beeinträchtigt werden.  
 
Die Trinkwasserschutzgebiete Mettenheim, Waldkraiburg und Heldenstein befinden sich ca. 
700 bis 1400 m südlich. Ca. 150 m westlich der Planungsfläche, durch die Staatsstraße  
St 2091 getrennt, ist das Wasserschutzgebiet der Gemeinde Ampfing ausgewiesen. 
 
Das Grundstück Flur-Nr. 2074, Gem. Ampfing, befindet sich weder in einem festgesetzten 
oder vorläufig gesicherten Trinkwasserschutzgebiet. Deshalb ergeben sich aus dieser Per-
spektive derzeit keine zusätzlichen Verbote/Vorgaben. 
 
Auf Grund der Entfernung zu den bestehenden Wasserschutzgebieten ist von einer Beein-
flussung durch die geplante Gewerbegebietsausweisung mit größtmöglicher Wahrscheinlich-
keit nicht auszugehen, da es im Abflussbereich liegt. Nichtsdestotrotz darf das Grundwasser 
durch die geplante Maßnahme qualitativ und quantitativ nicht beeinträchtigt werden. Eine 
Versickerung (flächig und oberflächennah über belebte Bodenschichten bzw. über Rigolen-
systeme) wird im Bebauungsplan festgesetzt. 
 
Bei Gewerbegebietserschließungen ist die spätere Nutzung durch die noch nicht bekannten 
Betriebe verschiedenster Branchen nicht vorhersehbar und somit das Schadstoffpotential 
von Hofflächen nicht abzuschätzen. Im vorliegenden Fall jedoch ist durch die Vorhaben- und 
Erschließungsplanung das Vorhaben konkret formuliert. Es ist vorgesehen, Hallen für Pro-
duktion (Sondermaschinenbau für Wägesysteme) und Lager mit einer Verwaltung zu errich-
ten.  
 
Grundsätzlich sind die Abflüsse von Dach-, Freiflächen- und Straßenflächen nach den Vor-
gaben der Regenwasserbewirtschaftung zu behandeln. Grundsätzlich muss die Art der Flä-
chenbefestigung dem zu erwartenden Schadstoffpotential entsprechen. Im 
Einzelbauvorhaben ist der Nachweis zu erbringen, dass die Abwasserbehandlung gesichert 
ist. Für die Lagerung und den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die einschlägi-
gen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes - WHG - und des Bayerischen Wassergeset-
zes - BayWG - mit der dazugehörigen ergangenen Anlagenverordnung - AwSV - 
maßgebend. 
 
Durch die Versiegelung ist eine Verminderung der Grundwasserneubildung zu erwarten. 
Durch die Regelung der Versiegelung über die Grundflächenzahl und die Festsetzung von 
Grün- und Pflanzflächen wird eine Verringerung der Flächenversiegelung erreicht. 
 
Zusätzlich wird das Niederschlagswasser auf der Planungsfläche nach den Regeln der Tech-
nik versickert. Generell sind die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 
(NWFreiV) in Verbindung mit den einschlägigen technischen Regeln (u.a. TRENOG, 
TRENGW, DWA-M153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, DWA-A 
138 „Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“) zu beachten. Dadurch kann auf 
Bebauungsplan-Ebene eine qualitative Beeinträchtigung des Grundwassers durch die Versi-
ckerung ausgeschlossen werden. 
 
Schlussfolgerung 
Die Zielvorgaben des Regionalplanes berühren und begründen das Planungsinteresse der 
Gemeinde Ampfing für den hier in Frage stehenden Raum, das als nötig erachtete Angebot 
an einer großflächigen Gewerbegebietsfläche im Anschluss an die Ortsränder von Holzheim 
und Reit für die Neuansiedlung eines Betriebes bereit zu stellen. Sowohl im 
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Landesentwicklungsprogramm als auch im Regionalplan werden klare Zielvorgaben zur 
raumstrukturellen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung des ländlichen Raums getroffen. 
 
So sind in allen Teilräumen gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder 
zu erhalten und die Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Diese Stärkung 
und Sicherung des Wirtschaftsraums kann nur durch Bestandspflege und Neuansiedlung 
von Betrieben an wirtschaftlich attraktiven und verkehrstechnisch leistungsstarken Standor-
ten im Gemeindebereich von Ampfing erfolgen.  
 
Unter Beachtung der vorangegangenen Ausführungen steht die Lage des Standortes im Vor-
ranggebiet für Wasserversorgung der Ausweisung der geplanten Fläche als Gewerbegebiet 
nicht entgegen. 

2.2 Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan 
Der derzeit geltende, rechtsverbindliche Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan der Ge-
meinde Ampfing stellt das Planungsgebiet als Fläche für die Landwirtschaft dar.  
In einem separaten vorgezogenen Verfahren wird das Deckblatt 49 des Flächennutzungspla-
nes mit Landschaftsplan der Gemeinde Ampfing durch eine 33. Änderung geändert. Darin 
wird das Planungsgebiet als Gewerbegebiet mit randlichen Grünflächen dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 10:  Ausschnitt aus dem derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan der Gemeinde 

Ampfing (Planungsfläche schwarze Umrandung); Darstellung unmaßstäblich 
 
  

Planungsgebiet 
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Das gesamte Planungsgebiet des Flächennutzungsplan-Deckblattes umfasst insgesamt eine 
Größe von ca. 7,2 ha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 11:  Ausschnitt aus der im Verfahren befindlichen 33. Änderung mit Deckblatt 49 zum Flächennutzungsplan 

mit Landschaftsplan der Gemeinde Ampfing (Planungsfläche schwarze Umrandung); Darstellung un-
maßstäblich 

  

Planungsgebiet 



 
BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT         
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Nr. 55  
"Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND" 
 
 

 
Seite 17 von 148  Satzung i. d. Fassung vom 28.04.2026 
 
 

3. PLANUNGSANLASS 

3.1 Aufstellungsbeschluss 
Der Gemeinderat von Ampfing hat am 11.11.2025 die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung Nr. 55 „Gewerbegebiet Reit - ATOMA-
MULTIPOND“ für die Ausweisung eines Gewerbegebietes (GE) beschlossen. Damit soll die 
Voraussetzung für die Erweiterung des bestehenden Gewerbe- und Industriegebietes „Holz-
heim“ zur Realisierung eines großflächigen Betriebsstandortes für eine konkrete Betriebsan-
siedlung geschaffen werden.  
 
Die dem Vorhaben entgegenstehende Darstellung im Flächennutzungsplan wird bereits 
durch ein eigenständiges Verfahren geändert. 

3.2 Ziel und Zweck der Planung 
Ziel dieses Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung für 
die Erweiterung des bestehenden Gewerbe- und Industriegebietes „Holzheim“ zur Realisie-
rung eines großflächigen Betriebsstandortes zur konkreten Ansiedlung eines Betriebes.  
 
Durch die getroffenen Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung Nr. 55 „Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND“, die zugehörigen Vorha-
ben- und Erschließungspläne und den Durchführungsvertrag wird sichergestellt, dass sich 
die geplante Gewerbegebietsfläche mit der Bebauung in das vorhandene Landschaftsbild 
und die Topografie einfügt.  
 
Diese Planungsfläche wird hier im verbindlichen Bauleitplanverfahren mit den städtebaulich 
notwendigen Planaussagen versehen, um Konflikte in der Nutzung zu den umgrenzenden 
Gebieten zu vermeiden. 
 
Die umweltbezogenen Auswirkungen und deren Bewertung auf die Schutzgüter werden zu-
sammenfassend im Umweltbericht dargelegt. Soweit erforderlich, werden Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen sowie Kompensationsmaßnahmen durch entsprechende Festset-
zungen im Bebauungsplan, in den zugehörigen Vorhaben- und Erschließungsplänen und im 
Durchführungsvertrag gesichert. 

3.3 Vorhaben- und Erschließungsplanung  
Rechtliche Grundlagen 
Innerhalb der Grenzen des Vorhabens ist die Festsetzung eines Gewerbegebietes gemäß  
§ 8 BauNVO vorgesehen. Das Vorhaben wird detailliert durch die Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanung dargestellt und beschrieben. Diese Planung ist Bestandteil des Bebauungs-
planes. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB wird unter entsprechender Anwendung des § 9 Abs. 2 festge-
setzt, dass im Rahmen des Gewerbegebietes nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabensträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat. 
 
Der Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes umfasst den Bereich der Ge-
werbegebietsfläche. 
 
Die öffentliche Straßenverkehrsfläche liegt außerhalb der Vorhabensfläche. Gemäß § 12 
Abs. 4 BauGB können einzelne Flächen, die nicht Bestandteil des Vorhabens selbst sind 
und außerhalb des Geltungsbereichs des Vorhaben- und Erschließungsplans liegen, in den 
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vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogen werden. Damit sollen planungsrechtliche 
Regelungen ermöglicht werden, die zur Gewährleistung der geordneten städtebaulichen 
Entwicklung auch auf angrenzenden Flächen erforderlich sind. Diese Notwendigkeit ergibt 
sich vorliegend für die südlich an das Vorhabengrundstück anschließenden Flächen für die 
Erschließung. Die Ergänzung des Gebiets des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist da-
mit sachlich notwendig und bezieht sich auf eine Fläche mit einer dem Gebiet des Vorha-
ben- und Erschließungsplans wesentlich geringeren Größe. Die Voraussetzungen zur 
Anwendung des § 12 Abs. 4 BauGB sind hier somit gegeben. 
 
Die Vorhabensfläche innerhalb des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter 
Grünordnung Nr. 55 „Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND“ für das Vorhaben „Neu-
bau Produktion mit Lager und Verwaltung“ umfasst insgesamt eine Größe von ca. 70.589 
m². Für den Bereich der öffentlichen Straßenverkehrsfläche verbleibt eine Fläche von ca. 
1.925 m². 
 
Neben den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird die Vorhaben- 
und Erschließungsplanung fester Bestandteil des dann sogenannten „vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes“ und somit verbindlicher Inhalt.  
 
Sowohl im Bebauungsplan als auch in der Vorhaben- und Erschließungsplanung werden die 
beiden Bauabschnitte 1 und 2 dargestellt. Im 1. Bauabschnitt werden der westliche Gebäu-
dekomplex, die private Erschließungsstraße, die Mitarbeiter-Stellplätze und die Außenanla-
gen realisiert. In einem 2. Bauabschnitt sollen die baulichen Anlagen nach Osten hin 
erweitert werden. Im Durchführungsvertrag wird die zeitliche Schiene vorgegeben. Der 1. 
Bauabschnitt ist innerhalb von 8 Jahren und der 2. Bauabschnitt in weiteren 8 Jahren umzu-
setzen. Dies ist erforderlich, da dieses „Großprojekt“ in kürzer Zeit nicht realisierbar ist. 
 
Zur Vorhaben- und Erschließungsplanung gehören der Lageplan, aus denen die Planung 
des Hochbaus und der Freianlagen (Lageplan der Freiflächen mit innerer Erschließung, 
Stellplatzflächen, Grünflächen, Pflanzbindungen und Lage und Größe der Baukörper) her-
vorgehen, sowie Grundrisse, Schnitte und Ansichten.  
 
Vorhaben- und Erschließungsplanung vom 10.02.2026, Entwurfsverfasser Hinterschwepfin-
ger Architektur GmbH, Burghausen 
 EP_500_VE  Vorhaben- und Erschließungsplan M 1:500   
 EP_300_VE_S  Schnitte zum Vorhaben- und Erschließungsplan M 1:500 
 
Mit diesen Plänen werden die Kubatur und Lage der neu geplanten Bauwerke festgeschrie-
ben. Diese sind bezogen auf eine Bezugshöhe, um Abgrabungen und Aufschüttungen ge-
nau definieren zu können. Aus dem Lageplan bezüglich der Freiflächen geht auch hervor 
inwieweit das Vorhaben durch die geplanten Pflanzungen in die Landschafts- bzw. Sied-
lungskulisse eingebunden wird.  
 
Vorhabenträger 
Als Vorhabenträger zeichnet ATOMA Gesellschaft für automatische Waagen GmbH, Traun-
reuter Str. 2-4, 84478 Waldkraiburg. 
 
Die ATOMA-MULTIPOND Gruppe ist seit dem Jahr 1946 erfolgreich in der Entwicklung, Fer-
tigung und Vermarktung von industriell genutzten Wäge-, Zufuhr- und Verteilsystemen tätig. 
Die Produkte kommen vornehmlich in der abpackenden Lebensmittelindustrie zum Einsatz. 
Kernbranche sind hier Süßwaren, Snacks, Käse, Salat und Gemüse sowie Anwendungen im 
Fleisch- und Fertigmenübereich. 
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Die Anlagen und Aggregate zeichnen sich durch hohe Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Robustheit aus. Ein konsequent bis ins Detail umgesetztes Hygiene-Design zählt mitunter zu 
den Alleinstellungsmerkmalen und trägt den restriktiven Anforderungen der Lebensmittelin-
dustrie Rechnung. 
Ein schneller Return-on-Investment, bedingt durch hohe Wäge-Genauigkeit und geringen 
Opex-Kosten, machen die Firma zu der Konkurrenz aus Fernost wettbewerbsfähig. 
 
Die Gruppe besteht aus den folgenden Geschäftseinheiten: 
 ATOMA Gesellschaft für automatische Waagen GmbH (Entwicklung & Produktion) 
 MULTIPOND Wägetechnik GmbH (Vertrieb & Service) 
 ATOMA Verwaltungs- GmbH&Co.KG (Verwaltung, Finanzen & Dienstleistungen) 
 
Aktuell beschäftigt die Gruppe ca. 450 Mitarbeiter an fünf Standorten. Entwicklung, Beschaf-
fung und Produktion erfolgt ausschließlich am Standort Waldkraiburg, zurzeit an 3 firmenei-
genen Betriebsstätten. 
 
Der Vertrieb als auch Service in Form von Installationen, Ersatzteilversorgung und Schulun-
gen wird durch die MULTIPOND Wägetechnik und ihrer 4 Tochtergesellschaften in Frank-
reich, den Niederlanden, Großbritannien und den USA abgewickelt. Handelsvertretungen 
und Partner verstärken das weltweite Vertriebsnetzt, wobei der Schwerpunkt der Aktivitäten 
in Europa, Nord- und Südamerika liegt.  
 
Projektbeschreibung 
Die jetzige Planungsfläche in Reit befindet sich bereits im Eigentum der Fa. ATOMA. Ledig-
lich eine kleine Teilfläche von 0,4 ha wird bzgl. der Erschließung auf die Gemeindeverbin-
dungsstraße Reit zur Verfügung gestellt. 
 
Auf dem gewählten Areal bei Reit soll in zwei Bauabschnitten der neue Hauptsitz der Unter-
nehmensgruppe entstehen. Für den kurzfristigen Bedarf sind im 1. Bauabschnitt mit den 
Parkplatzanlagen ca. 5,4 ha und für den mittelfristigen bis langfristigen Bedarf ca. 1,7 ha ver-
anschlagt. 
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Abb. 12:  Darstellung der geplanten Bauabschnitte; Darstellung unmaßstäblich 
 
Die Auslegung der Werkstruktur und Wertströme erfolgt nach Lean-Manufacturing-Prinzi-
pien. Effiziente Prozesse, kurze Wege vom Lager über die Produktion bis zum Versand er-
möglichen eine leistungsstarke, ressourcenschonende und energieeffiziente Produktion. Die 
Umsetzung des Neubaus soll in Etappen, angepasst an die wirtschaftliche Entwicklung des 
Unternehmens, erfolgen. 
 
Im ersten Bauabschnitt entstehen die Gebäude-/Funktionsbereiche Zentrallager, mechani-
sche Fertigung, Endmontage mit integrierte Baugruppenproduktion, Verwaltungstrakt mit an-
geschlossenem Showroom und ein Technikum für die Anwendungstechnik.  
 
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz 
Diese Aspekte werden bereits bei der Auswahl der Baumaterialien und Ausgestaltung der 
technischen Gebäude-Ausrüstung Rechnung getragen. Die Stromversorgung erfolgt größ-
tenteils über eine gebäudeintegrierte PV-Dach-Anlagen, die Heizung und Klimatisierung er-
folgt über Wärmepumpen und Nutzung von Geothermie. 
 
Die Dächer des Lagers und der Produktionshallen sollen zusätzlich begrünt werden. Der Ein-
griff in die Umwelt durch das Bauvorhaben soll durch wirtschaftlich mögliche Maßnahmen 
verträglich gestaltet werden. Dazu zählen z.B. Kleintier-durchlässige Zäune, Möglichkeiten 
zur Amphibienwanderung, geregelte Versickerung, der Region entsprechende Bepflanzung 
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u.v.m. Die vorgenannten Maßnahmen werden im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes festgesetzt. 
 
Mitarbeiter 
Bei Bezug des neuen Standortes rechnet die Firma im ersten Bauabschnitt mit einer Beleg-
schaft von ca. 380 Mitarbeitern, 60% hiervon im produzierenden Bereich, die restlichen Mit-
arbeiter in Verwaltung und Organisation. 
 
Der Arbeitszeitrahmen liegt von Montag bis Donnerstag im Zeitfenster von 06:30 – 18:00 Uhr 
und Freitag von 06:30 – 15:00. In diesem Rahmen nutzen die Mitarbeiter ein Gleitzeitmodell. 
Aktuell wird in einer Tagesschicht gearbeitet. Ein Schichtbetrieb ist für den ersten Bauab-
schnitt grundsätzlich nicht geplant, kann aber als Möglichkeit zur Erweiterung der Kapazität 
ggf. genutzt werden. 
 
Verkehrsaufkommen PKW 
Der An- und abfahrende PKW-Verkehr entsteht vor allem durch die eigenen Mitarbeiter. Die 
200 bis 220 an- und abfahrenden Privat-PKWs bewegen sich überwiegend innerhalb des 
Gleitzeitrahmens. Am Verwaltungsgebäude werden 5 bis 10 Besucher pro Tag erwartet. Im 
Außenbereich stehen insgesamt 339 PKW-Stellplätze zur Verfügung.  
 
Wareneingang/Ausgang 
Der durch den Warenein- und Ausgang verursachte Verkehr beläuft sich aktuell auf circa 40 
Fahrzeuge pro Woche. Die finale Ausbaustufe des Neubaus ist auf eine Verdoppelung der 
Produktion ausgelegt, wobei die Hochrechnung des Warenverkehrs eine maximale Worst-
Case-Betrachtung darstellt. So werden z.B. die Lieferdienste (Paketdienste) unabhängig von 
der Betriebsgröße das Gelände nicht öfter anfahren. 
 
Mobilitätskonzept 
Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird auch ein Mobilitätskonzept erarbeitet. An dem 
Knotenpunkt Reit, Anbindung an die Staatsstraße 2091 befindet sich jedoch schon beidseits 
eine ÖPNV-Haltestelle mit Fußgängerampel. Diese wird in diesem Zuge nochmals verbes-
sert. 
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4. STÄDTEBAULICHE ZIELSETZUNG 

4.1 Städtebauliches Ziel 
Die städtebauliche Konzeption sieht die Schaffung eines Baurechts für eine konkrete Ge-
werbeansiedlung vor. Die vorliegende Planung sieht ein bedarfsgerechtes Bereitstellen einer 
Gewerbegebietsfläche entsprechend dem Bedarf (sparsamer Umgang mit Grund und Bo-
den) mit Anbindung an das bestehende Gewerbe- und Industriegebiet „Holzheim“ vor. Eine 
Zersiedelung wird somit vermieden. Zudem erfolgt eine ressourcenschonende Umsetzung 
mit wirtschaftlicher Erschließungsplanung. 
 
Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden unter anderem Festsetzungen zu Art und 
Maß der baulichen Nutzung, zur Höhenentwicklung, Gebäudegestaltung und Gestaltung der 
Außenanlagen getroffen. Damit wird der Eingriff in das Landschaftsbild reduziert und die 
Einbindung in die umgebende Landschaft gefördert. 
 
Die maximale Kubatur der Gewerbebauten wird über die Grundflächenzahl (GRZ) und die 
Wand-/Firsthöhe ausreichend begrenzt.  
 
Sowohl im Bebauungsplan als auch in der Vorhaben- und Erschließungsplanung werden die 
beiden Bauabschnitte 1 und 2 dargestellt. Im 1. Bauabschnitt werden der westliche Gebäu-
dekomplex, die private Erschließungsstraße, die Mitarbeiter-Stellplätze und die Außenanla-
gen realisiert. In einem 2. Bauabschnitt sollen die baulichen Anlagen nach Osten hin 
erweitert werden. Entsprechend sind die jeweiligen Baugrenzen und Wand-/Firsthöhen dar-
gestellt. 
 
Durch die Verpflichtung von begrünten Flachdächern kann die geplante Versiegelung teil-
weise kompensiert werden. Die Festsetzung der Aufbaustärken von durchwurzelbarem Sub-
strat für die Bepflanzung von Flachdächern regelt zusätzlich die Leistungsfähigkeit dieser 
Flächen. Dadurch wird ein ausreichendes Retentionsvermögen des Niederschlagswassers 
festgesetzt, das gleichzeitig auch der Kühlung des Gebäudes bzw. dem Hitzeschutz und 
durch die Verdunstung dem Mikroklima dient. Zusätzlich werden durch die Gründächer Le-
bensräume, insbesondere für Insekten, geschaffen und die Artenvielfalt erhöht.  
 
Aufgeständerte Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie können mit den Gründä-
chern kombiniert werden. 
 
Entlang der Staatsstraße St 2091 im Westen wird die Planungsfläche durch eine Baumreihe 
mit Großbäumen, die zum Blendschutz dicht mit Sträuchern unterpflanzt wird, eingegrünt. 
Nach Osten hin zur Ortschaft Reit wird ebenfalls eine 6,0 m breite Gehölzhecke mit Bäumen 
I. und II. Ordnung und Sträuchern vorgesehen. Entlang der nördlichen Grundstücksgrenze 
entsteht ein Grünstreifen mit einer Baumreihe mit Großbäumen und einem Graben mit Wall-
schüttung, auf welchem Gehölzinseln und Sandlinsen angeordnet werden, als Wandertrasse 
für Amphibien. Im Süden des Grundstücks erfolgt eine Eingrünung durch eine Vorplatzge-
staltung, die mit Großbäumen überstellt ist. Durch diese umlaufende Eingrünung wird der 
Eingriff in das Landschaftsbild abgemildert.  
 
Die Mitarbeiter-Parkplätze werden mit Großbäumen überstellt. Die nicht mit Anlagen über-
bauten Flächen sind zu begrünen und dauerhaft als Wiese, Rasen oder mit Bepflanzung 
(Deckung mindestens 95 %) anzulegen. Kiesdeckungen sind nur bis maximal 5 % der nicht 
überbauten Flächen zulässig. 
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Durch die Festsetzung zur Verwendung ausschließlich heimischen Pflanzenarten sowie im 
Umkehrschluss durch das Verbot bestimmter Pflanzenarten wird besonders auf die Entwick-
lung von Natur und Landschaft Rücksicht genommen und der Ausweisung eines Gewerbe-
gebietes in Übergang zur freien Landschaft Rechnung getragen. Als Maßnahme zum Schutz 
von Boden wird der Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln untersagt. 
 
Das wesentliche Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung des Baurechtes für ein Gewer-
begebiet. 
 
Insgesamt werden folgenden Aspekte berücksichtigt: 
 städtebauliche Einbindung der Bebauung durch Festsetzung von maximalen Wandhö-

hen, sowie Auffüllungen und Abgrabungen  
 die Regelung des Oberflächenwasserabflusses  
 der sparsame Umgang mit Grund und Boden und damit den Anliegen der Raumord-

nung und Landesplanung 
 der Naturschutz und der Landschaftspflege durch die Vielzahl an grünordnerischen 

Maßnahmen 
 das Landschaftsbild 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Nr. 55 „Gewerbegebiet 
Reit - ATOMA-MULTIPOND“ stellt innerhalb seines Geltungsbereichs eine geordnete bauli-
che Entwicklung des Gebietes sowie eine wirtschaftliche und sinnvolle Erschließung sicher.  

4.2 Art der baulichen Nutzung 
Im Geltungsbereich wird ein Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO vorgesehen. Gemäß § 12 
Abs. 3a BauGB wird unter entsprechender Anwendung des § 9 Abs. 2 festgesetzt, dass im 
Rahmen des Gewerbegebietes nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung 
sich der Vorhabensträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat. 
 
Gem. den beiliegenden Vorhaben- und Erschließungsplänen soll ein Neubau zur Produktion 
mit Lager und Verwaltung sowie den zugehörigen Außenanlagen errichtet werden. 

4.3 Maß der baulichen Nutzung 
Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung wurden unter Anwendung des § 17 
BauNVO getroffen. Das Maß der baulichen Nutzung ist gemäß § 16 Abs. 2 und 3 BauNVO 
durch die Festlegung der Grundflächenzahl (GRZ), der max. Wand-/Firsthöhen (WH/FH), 
der Dachformen mit den max. erlaubten Dachneigungen und durch die Bauräume / Bau-
grenzen ausreichend bestimmt.  
 
Ausweisung einer Grundflächenzahl (GRZ) 
Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung wurden unter Anwendung der Ori-
entierungswerte nach § 17 BauNVO und des tatsächlichen Bedarfs aus der Vorhaben- und 
Erschließungsplanung getroffen. Dabei wurde das Maß der baulichen Nutzung auf eine 
Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt. 
 
Generell ist eine verdichtete Bauweise im Gewerbegebiet erwünscht, auch um dem überge-
ordneten Ziel des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden gerecht zu werden. Somit sol-
len die neu geplanten Gewerbeflächen möglichst effektiv ausgenutzt werden können. Auf 
Grund der erforderlichen großflächigen Fahrverkehrsflächen, Aufstell- und Lagerflächen und 
Feuerwehrumfahrten wird der Orientierungswert ausgeschöpft 
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Als Ausgleich zu der erwünschten maximalen Ausnutzung der Bauflächen wird festgesetzt, 
dass PKW-Stellplätze zwingend mit wasserdurchlässiger Befestigung mit einen Abflussbei-
wert kleiner oder gleich 0,4 zu gestalten sind.  
 
maximale Wand-/Firsthöhe (WH/FH) 
Der wirtschaftlichen Vorhaben- und Erschließungsplanung entsprechend, werden für die ein-
zelnen Gebäudeteile unterschiedliche Wand-/Firsthöhen in Abhängigkeit vom festgesetzten 
Höhenbezugspunkt von 423,00 m ü. NHN festgelegt. Für die Hauptgebäudeteile sind Wand-
/Firsthöhen von max. 14,0 m, 11,0 m und 10,0 m zulässig. Bei den untergeordneten Gebäu-
deteilen und Vordächern sind Wand-/Firsthöhen von max. 6,0 m zulässig. 
 
Als oberer Bezugspunkt für die max. zulässige Wand-/Firsthöhe (WH/FH) ist der oberste 
Schnittpunkt der Außenfläche der Wand mit der Dachhaut oder der oberste Abschluss der 
Wand. Bei Flachdächern ist der obere Bezugspunkt die Oberkante Attika und entspricht der 
max. zulässigen Wand-/Firsthöhe. Als unterer Bezugspunkt für die max. zulässige Wand-
/Firsthöhe (WH/FH) ist der festgesetzte Höhenbezugspunkt von 423,00 m ü. NHN maßge-
bend. 
 
Diese Wand-/Firsthöhen werden als verträglich angesehen, da sich im anschließenden Ge-
werbe- und Industriegebiet „Holzheim“ bereits hohe und großflächige Hallen befinden. Die 
Entfernungen zwischen den geplanten Gebäudeteilen zu den angrenzenden Wohngebäu-
den beträgt nach Norden ca. 68 m und nach Osten zur Ortschaft Reit mind. 36 m. Die Be-
triebsfläche wird zudem nach Osten mit einer 3-reihigen Gehölzhecke eingegrünt. 
Zahlreiche Baumpflanzungen I. Ordnung um den Gebäudekomplex mindern die Auswirkun-
gen zusätzlich. Durch die unterschiedlichen Wand-/Firsthöhen wird die Gestaltung zusätzlich 
aufgelockert. 
 
Dachaufbauten  
Dachaufbauten und technische Aufbauten in den Bereichen des Baufensters mit der max. 
zulässigen WH/FH von 6,0 m, 10,0 m und 11,0 m sind auf max. 5 % der jeweiligen Dachflä-
chen zulässig, wenn die Aufbauten mindestens 2,0 m von der Außenkante der Grundflä-
chen-relevanten Außenwand zurückversetzt sind und sie eine maximale Höhe von 2,5 m, 
gemessen von der Oberkante der tatsächlichen Wand-/Firsthöhe, nicht überschreiten, maxi-
mal aber nur bis zu einer Höhe von 2,5 m über der maximal festgesetzten Wand-/Firsthöhe. 
 
Dachaufbauten und technische Aufbauten im Bereich des Baufensters mit der max. zulässi-
gen WH/FH von 14,0 m sind unzulässig. Jedoch können hier erforderliche Anlagen wie Fort-
luftöffnungen und Kamine für die Beizanlage errichtet werden, da diese nicht unter 
Dachaufbauten fallen. 
 
Durch die Festsetzung zu den Dachaufbauten werden diese in ihrem Umfang begrenzt. Damit 
diese optisch von der Gebäudekante zurückweichen, werden dazu Festsetzungen zur Höhe 
und zum Abstand vom Dachrand getroffen. So bleiben diese von der Straße bzw. von den 
umliegenden Gebäuden aus weitgehend unauffällig. 
 
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind auf allen Dachflächen auch aufgestän-
dert zulässig, sie müssen jedoch mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Gebäudeau-
ßenkante zurückversetzt sein. 
 
Bauweise  
Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, die der offenen entspricht, jedoch darf die 
Länge der in § 22 Abs. 2 Satz 1 BauNVO bezeichneten Hausformen über 50 m betragen. 
Somit können Gewerbebauten in einer wirtschaftlichen Länge errichtet werden.  
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Baugrenzen 
Durch die Festsetzung der Baugrenze wird die überbaubare Grundstücksfläche für sämtli-
che geplanten Bauabschnitte definiert, innerhalb derer die Gebäude zu errichten sind. Vor-
dächer wurden in die Baugrenzen einbezogen. 
 
Sowohl im Bebauungsplan als auch in der Vorhaben- und Erschließungsplanung werden die 
beiden Bauabschnitte 1 und 2 dargestellt. Im 1. Bauabschnitt werden der westliche Gebäu-
dekomplex, die private Erschließungsstraße, die Mitarbeiter-Stellplätze und die Außenanla-
gen realisiert. In einem 2. Bauabschnitt sollen die baulichen Anlagen nach Osten hin 
erweitert werden. In den beiden Planzeichnungen I.1 und I.2 werden die entsprechenden 
Baugrenzen und Wand-/Firsthöhen für die Bauabschnitte dargestellt. 
 
Überbaubare Grundstücksfläche 
Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Flächen gem. der planlichen Festsetzung 
II.3.1 Baugrenzen und II.3.2) sind die baulichen Anlagen zulässig, wie in der Vorhaben- und 
Erschließungsplanung beschrieben und dargestellt. Zusätzlich sind folgende bauliche Anla-
gen zulässig: 
 Fahnenmasten, 
 Werbepylone, 
Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO dürfen außerhalb der Baugrenzen errichtet wer-
den. 
Mit dieser Festsetzung soll gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO klargestellt werden, dass die Flächen 
außerhalb der festgesetzten Baugrenzen gemäß Planzeichen II.3.1 und II.3.2 selbstverständ-
lich für bauliche Anlagen, die dem Nutzungszweck des Baugrundstückes dienen, wie inner-
betriebliche Erschließungswege, Zufahrten, Lagerflächen etc. zur Verfügung stehen. Die 
Obergrenze für diese baulichen Anlagen stellt die maximal zulässige GRZ dar.   

4.4 Örtliche Bauvorschriften nach BayBO und gestalterische Festsetzun-
gen 

Abstandsflächen - Zweckbestimmung der Einhaltung der Abstandsflächen 
Das Abstandsflächenrecht sichert Freiflächen zwischen den Gebäuden, die grundsätzlich 
nicht überbaut werden dürfen. Abstandsflächen entsprechen den neuzeitlichen Forderungen 
an  
 ein gesundes Wohnen und Arbeiten in gut belichteten, besonnten und belüfteten Gebäu-

den und sichern so im öffentlichen, wie im privaten Interesse gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse, 

 ein sozial verträgliches Wohnen mit einem ausreichenden Abstand zu den Nachbarn, 
 den notwendigen Brandschutz.  
 
Die Abstandsflächenregelungen sind daher nach der grundlegenden Bestimmung des Art. 6 
BayBO notwendig. Für das Gewerbegebiet sind die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO in 
der zum Satzungsbeschluss jeweils gültigen Fassung einzuhalten. Art. 6 Abs. 5 Satz 2 
BayBO findet keine Anwendung.  
 
Für die Bemessung der Abstandsfläche ist die Wandhöhe maßgebend. Die abstandsrele-
vante Wandhöhe ist das Maß vom natürlichen Gelände bis zum Schnittpunkt der Wand mit 
der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. 
 
Dachform und -neigung 
Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sind gem. der Vorhaben- und Erschließungspläne be-
grünte Flachdächer auf den Gebäuden bzw. Gebäudeteilen vorgesehen. Ausnahmen dazu 
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werden für Ausnahme Überdachungen bzw. Vordächern im Anlieferbereich festgesetzt. Hier 
können auch Flachdächer ohne Begrünung errichtet werden. 
 
Die Verpflichtung zur Errichtung von Solaranlagen richtet sich nach der BayBO. 
 
Fassadengestaltung 
Von den Fassaden darf keine Blendwirkung auf die Staatsstraße ausgehen. 
 
PKW-Parkplätze 
Die Zahl der notwendigen Stellplätze ist nach der Anlage zur Garagen- und Stellplatzverord-
nung (GaStellV) nachzuweisen. Die erforderlichen PKW-Stellplätze sind auf dem Grundstück 
nachzuweisen. 

4.5 Grünordnung 
Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Nr. 55 "Gewerbegebiet 
Reit - ATOMA-MULTIPOND" werden Festsetzungen zur Ein- und Durchgrünung des Grund-
stückes getroffen. 
 
Ein- und Durchgrünung der Planungsfläche 
Die geplante Gewerbegebietsfläche ist relativ eben. Im Westen und Süden befindet sich freie 
Flur.  
 
Entlang der Staatsstraße St 2091 im Westen wird die Planungsfläche durch eine Baumreihe 
mit Großbäumen, die zum Blendschutz dicht mit Sträuchern unterpflanzt wird, eingegrünt. 
Nach Osten hin zur Ortschaft Reit wird ebenfalls eine 6,0 m breite Gehölzhecke mit Bäumen 
I. und II. Ordnung und Sträuchern vorgesehen. Entlang der nördlichen Grundstücksgrenze 
entsteht ein Grünstreifen mit einer Baumreihe mit Großbäumen und einem Graben mit Wall-
schüttung, auf welchem Gehölzinseln und Sandlinsen angeordnet werden, als Wandertrasse 
für Amphibien. Im Süden des Grundstücks erfolgt eine Eingrünung durch eine Vorplatzge-
staltung, die mit Großbäumen überstellt ist. Durch diese umlaufende Eingrünung wird der 
Eingriff in das Landschaftsbild abgemildert.  
 
Die Stellplatzflächen werden mit Großbäumen überstellt. Somit wird durch diese Pflanzung 
über die Verdunstungskühlung und den Schatten ein Großteil der Nachteile befestigter Flä-
chen bezüglich des Klimas (geringere Aufheizung der befestigten Flächen) ausgeglichen. 
Zusätzlich tragen sie zur Verbesserung der Luftqualität bei und erhöhen durch den Lebens-
raum für die Fauna zur Biodiversität bei. Das Gleiche gilt für die festgesetzten Baumpflan-
zungen in den Innenhöfen, und entlang der inneren Erschließungswege.  
 
Zur Durchgrünung der Planungsfläche wird festgesetzt, dass die nicht mit Anlagen überbau-
ten Flächen zu begrünen und dauerhaft als Wiese, Rasen oder mit Bepflanzung (Deckung 
mindestens 95 %) anzulegen sind. Kiesdeckungen sind nur bis maximal 5 % der nicht über-
bauten Flächen zulässig. Die Grünbindung wird zugunsten des um die Gebäude umlaufen-
den Kies-Traufstreifen (i.d.R. mit 1 m Breite) auf 95 % reduziert. Somit sind auch 
großflächige „Schottergärten“ nicht möglich. Auf eine weitere Festsetzung zur Durchgrünung 
wird verzichtet, da umlaufend um die Gewerbegebietsfläche bereits über 4.000 m² Gehölz-
pflanzungen mit Bäumen I. und II. Ordnung die mit Sträuchern unterpflanzt sind (entspricht 
ca. 6 % der Gewerbegebietsfläche) und zusätzlich 131 Großbäume planlich festgesetzt sind.  
 
Für die planlich festgesetzten Pflanzflächen und Bäume werden einheimische Gehölze nach 
der aufgeführten Pflanzliste festgesetzt. Lediglich im Spannungsfeld des Gebäudes sind zu-
sätzlich zu einheimischen Arten Ziergehölze zulässig. Landschaftsfremde Baumarten wie 
Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen, Thujen usw. sowie alle Trauer- oder Hängeformen 
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(in allen Arten und Sorten), buntlaubige Formen und Zierformen dürfen jedoch nicht ge-
pflanzt werden. 
 
Für Großbäume sind Baumgruben von mind. 200 x 200 x 100 cm und für Kleinbäume Baum-
gruben von mind. 150 x 150 x 80 cm vorzusehen. Baumscheiben sind mit durchwurzelbarem 
Substrat mit einer Oberfläche von mindestens 16 m² zu erstellen. Eine Überdeckung der 
Pflanzfläche ist bei Einsatz eines Baumschutzgitters mit geeigneten Wurzelschutzelementen 
sowie Bewässerungs- und Belüftungseinrichtungen zulässig. Damit soll sichergestellt wer-
den, dass dem Baum ausreichend Entwicklungsmöglichkeit gegeben wird. 
 
Die Neuansaaten auf Wiesenflächen sind mit standortgerechtem Saatgut mit hohem Kräuter- 
und Staudenanteil (mind. 25 %) vorzunehmen. Pflegemaßnahmen 3-malige Mahd pro Jahr; 
1. Schnitt ab 01.06., 2. Schnitt ab 01.08., 3. Schnitt ab 01.09. Damit wird die Biodiversität er-
höht. 
 
Zur Darstellung der Bepflanzung ist zum Bauantrag ein qualifizierter Freiflächengestaltungs-
plan mindestens im M 1 : 500 vorzulegen, der das Ausmaß und die Höhe der geplanten Auf-
schüttungen und Abgrabungen, sowie die Gestaltung der Freiflächen, insbesondere das 
innere Erschließungssystem, die Gestaltung der PKW-Parkflächen sowie Lage, Größen und 
Pflanzenauswahl privater Pflanzflächen aufzeigt. Ebenso sind die notwendigen Feuerwehr-
zufahrten, mit Rettungswegen und Aufstellflächen im Freiflächengestaltungsplan zum jeweili-
gen Bauantrag aufzuzeigen. 
 
Zaunsockel 
Um die Durchgängigkeit für Kleintiere zu erhalten sind durchlaufende Zaunsockel unzulässig; 
es sind ausschließlich erforderliche Punktfundamente im Bereich der Säulen zulässig; zwi-
schen Zaun und Geländeoberfläche ist eine Bodenfreiheit von mind. 15 cm einzuhalten. 
 
PKW-Stellplätze 
Um der Bodenversiegelung entgegenzuwirken, sind PKW-Stellplätze zwingend mit wasser-
durchlässiger Befestigung mit einen Abflussbeiwert kleiner oder gleich 0,4 zu gestalten (z.B. 
Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, Ökopflaster oder andere wasser-
durchlässige Belagsarten). 
 
Dächer 
Die Verunreinigung des Oberflächenwassers durch blanke metallische Deckungen ist auszu-
schließen (Nachweis des Systemherstellers beachten). Dachoberflächen aus Kupfer, Blei, 
Zink oder Titanzink sind nicht zulässig.  
 
Gründächer 
Für die Flachdächer wird eine Dachbegrünung zwingend vorgeschrieben. Dachflächen von 
Flachdächern sind auf mindestens 80 % der gesamten nutzbaren Dachflächen als Gründä-
cher mit einer mindestens extensiven Begrünung mit artenreicher Kräuter- und Gräservege-
tation bei einer Substratschicht von mindestens 8 cm auszuführen und so zu unterhalten. Die 
Ansaat soll mit einer Sand-/Magerrasen-Mischung aus dem UG 16 erfolgen.  
 
Diese Festsetzung ist eine deutliche Minimierung des Eingriffs durch die geplante Bebauung 
hinsichtlich des Naturhaushaltes. Dachbegrünungen fördern die Artenvielfalt, stärken das 
ökologische Netzwerk und verbessern das kleinräumige Klima deutlich.  
 
Seitens der Unteren Naturschutzbehörde wird eine experimentelle Ansaat mit einer Mager-
wiesenmischung auf 50 % der Dachfläche und einer herkömmlichen Dachbegrünungsmi-
schung auf der restlichen 50 % der Dachfläche unter wissenschaftlicher Begleitung angeregt. 
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Aufschüttungen und Abgrabungen 
Zum Schutz des Landschaftsbildes werden die Aufschüttungen und Abgrabungen begrenzt. 
Auf den Baugrundstücken sind Aufschüttungen von max. 1,5 m und Abgrabungen von max. 
0,5 m ausgehend vom natürlichen Gelände zulässig, im Bereich von Anlieferungen (Heck-
verladung) sind Abgrabungen bis max. 1,5 m zulässig. Auf einem mindestens 0,5 m breiten 
Streifen entlang der Grundstücksgrenzen, die an landwirtschaftlichen Nutzflächen anliegen, 
sind keinerlei Aufschüttungen/ Abgrabungen zulässig (Beibehaltung des natürlichen Gelän-
des). Die randlichen Geländemodellierungen zu den nachbarlichen Grenzen im Norden, Sü-
den, Osten und Westen dürfen nur in Form von zu bepflanzenden Böschungen (nicht steiler 
als 1 : 2) erfolgen. 
 
Bewertung hinsichtlich Natur- und Artenschutz 
Auf die Ausführungen unter Punkt 11.1.4 zum Artenschutz wird verwiesen. 
Auf der Planungsfläche oder in unmittelbarer Umgebung befindet sich kein kartiertes Biotop. 
Bei Begehungen im Mai und Juli 2025 durch das Büro Jocham Kessler Kellhuber GmbH 
konnten auch keine Flächen mit höherwertigen Biotopen festgestellt werden. Es handelt sich 
bei der Fläche fast ausschließlich um eine intensiv genutzte Ackerfläche mit randlichem Stra-
ßenbegleitgrün. 
 
Auf Grund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung ist eine nennenswerte Lebensraum-
funktion für Tierarten nicht gegeben. Es geht auf diesen Flächen lediglich ein potentieller Le-
bensraum für Feld- und Wiesenvögel verloren. Die betroffene landwirtschaftliche Fläche 
befindet sich im Anschluss eines bestehenden Gewerbegebietes im Norden und in Nachbar-
schaft der Ortschaft Reit im Südosten. Im Westen wird es von der vielbefahrenen Staatsstraße 
begrenzt. Durch diese Einflüsse kann davon ausgegangen werden, dass diese Fläche für Bo-
den-/Wiesenbrüter nicht geeignet ist.  
 
Zur Sicherheit wurde im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
mit integrierter Grünordnung Nr. 55 „Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND“ bereits 
durch das Umwelt-Planungsbüro Scholz aus Wurmsham im Jahr 2024 eine Bestandserfas-
sung von Feldvögeln durch 4 Begehungen durchgeführt. Bei der Bestandserfassung konnten 
weder im Geltungsbereich noch in angrenzenden Flächen planungsrelevante Feldvogelarten 
nachgewiesen werden. Es konnten bei keiner Begehung Hinweise auf eine Besiedlung durch 
Feldvögel erbracht werden. Durch die Flächeninanspruchnahme für das geplante Bauvorha-
ben sind somit keine direkten Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
untersuchten, planungsrelevanten Vogelarten zu erwarten. 
 
Um dennoch Gefährdungen der nach den einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und 
Pflanzenarten zu vermeiden, wurden detaillierte Festsetzungen zu Beleuchtung gefasst. 
 
Die Beleuchtung des geplanten Gebietes ist möglichst „insektenfreundlich“ und umweltscho-
nend in Bezug auf Art und Intensität der verwendeten Beleuchtung mit einer möglichst gerin-
gen Abstrahlung in die Umgebung zu gestalten sowie auf ein unbedingt notwendiges Maß zu 
beschränken. Es werden LED-Leuchten mit warmweißem Licht (Farbtemperatur von 2.700 
bis max. 3.000 Kelvin) festgesetzt. Das Lampengehäuse soll zur Minimierung der Störwir-
kung gekapselt und nach oben abgeschirmt sein. Dadurch sollen die Störwirkungen auf die 
angrenzende freie Landschaft minimiert werden. 
 
Weitere Hinweise zur insektenfreundlichen Beleuchtung sind beispielsweise in folgenden 
Publikationen zu finden: 
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 Leitfaden zur Eindämmung der Lichtverschmutzung Handlungsempfehlungen für Kom-
munen (2020). Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz, Rosenkavalierplatz 2, 81925 München (StMUV)6 

 Leitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen Anforde-
rungen an eine nachhaltige Außenbeleuchtung (2020), Herausgeber: Bundesamt für 
Naturschutz, Konstantinstraße 110, 53179 Bonn7 

 
In der näheren Umgebung befinden sich mehrere Amphibienlebensräume. Die geplante Flä-
che liegt zwischen diesen vorhandenen Lebensstätten. 
 
Auch wenn davon auszugehen ist, dass die viel befahrene St 2091 bereits eine erhebliche 
Barrierewirkung hervorruft und der Acker auf Grund seiner intensiven Nutzung keine geeig-
neten Vernetzungsstruktur zwischen den Lebensräumen für Amphibien darstellt, können 
Wanderbeziehungen von West nach Ost und umgekehrt nicht ausgeschlossen werden.  
Deshalb wird als Vermeidungsmaßnahme in einem 7,5 m breiten Grünstreifen, der in West-
Ost-Richtung verläuft Habitatstrukturen für Amphibien als Leit-/Vernetzungsstrukturen ange-
legt, um Ihnen eine Wanderung zwischen den westlich und östlich gelegenen Lebensstätten 
zu ermöglichen.  
 
Die Ausbildung des Grünstreifens mit Graben und Wall als Vernetzungsstruktur für Amphibi-
enwanderung wird in der Festsetzung detailliert beschrieben. Entlang der Grundstücks-
grenze erfolgt ein kleiner Grabenaushub, in welchem sich Niederschlagswasser sammeln 
kann bzw. in welchen Niederschlagswasser abgeleitet wird. Der anfallende Aushub wird für 
eine Wallschüttung verwendet (Gesamtbreite Graben und Wall ca. 5,0 m). Walldurchlässe 
und Regenwasserdurchleitung in der Lärmschutzwand im Bereich der Walldurchlässe er-
möglichen eine Einleitung von Regenwasser in den Graben. Zur Strukturanreicherung sind 
auf dem Wall 10 Gehölzgruppen aus 3 - 5 Sträuchern und 10 Kies- und Sandlinsen (ca. 10 
m² Einzelgröße) mit Integration von mehreren Wurzelstöcken und Altholz vorgesehen.  
 
Die Fläche zwischen Wall und Grundstücksgrenze (Graben, Wall und vorgelagerte Wiese) ist 
als extensive Wiese auf magerem Substrat anzulegen und zu pflegen. 
Die Neuansaaten sind mit gebietsheimisches Saatgut aus der Herkunftsregion 16 "Unterbay. 
Hügel- und Plattenregion" (mind. 40 Arten und 50 % Kräuteranteil) vorzunehmen.  
 
Pflegemaßnahmen: 
 1- bis 2-malige Mahd pro Jahr; 1. Schnitt ab 10.06., 2. Schnitt ab 01.08.;  
 keine Mahd auf 10 - 20 % der Fläche (Brachestreifen über den Winter); jährlicher 

Wechsel des Abschnitts; Mindestbreite eines Abschnitts 10 m; 
 Verzicht auf Dünge- oder Pflanzenschutzmittel. 
 Die Verwendung eines Schlegelmähers ist nicht erlaubt. 
 Das Mähgut darf nicht als Mulchung auf der Fläche verbleiben. 
 
Es ist davon auszugehen, dass keine weiteren europarechtlich und national geschützten Ar-
ten betroffen sind. Deshalb wird von der Erstellung einer speziellen artenschutzrechtlichen 
Vorprüfung abgesehen. 
 
Bei dem geplanten Vorhaben kann davon ausgegangen werden, dass Verbotstatbestände 
gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG vermieden werden können. Ebenso kann 
davon ausgegangen werden, dass durch das Vorhaben keine weiteren europarechtlich und 

 
6 (Leitfaden zur Eindämmung der Lichtverschmutzung - Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz, 2020) 
7 (Leitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen - Sibylle Schroer, 2020) 
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national geschützten Arten betroffen sind, somit ist für diese ebenso von keinem Verbotstat-
bestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG auszugehen. 
 
Die Zulässigkeit des Vorhabens ist somit aus artenschutzrechtlicher Sicht gegeben.  
 
Weitere Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz 
Kleintiersichere Lichtschächte (Abdeckung oder Ausstiegshilfe) 
Keller-Lichtschächte und Abgänge sind so auszuführen, dass keine Tierfallen entstehen 
(kleinmaschige Gitterabdeckung, Tierausstieghilfen, schräger, rauer Beton usw.). Damit kann 
ein Schutz von Amphibien und Nagetieren sichergestellt werden. 
 
Vogel- und Fledermauskästen 
Vogelnistkästen und Fledermauskästen stellen künstliche Quartiere dar, die ge-
zielt den Mangel an natürlichen Nist- und Ruheplätzen kompensieren und wichtige Funktio-
nen im Artenschutz erfüllen. Daher sind innerhalb der Planungsfläche mind. 14 Nistkästen für 
Singvögel mit einer Lochweite von 28 - 32 mm und mind. 14 Fledermauskästen in einer Höhe 
von 2 - 3 m in den Großbäumen oder auf Einzelmasten aufzustellen. 
 
Sickermulden 
Die oberflächlichen Sickermulden sind naturnah auszubilden. Pflegemaßnahmen als artenrei-
che Wiese. Dadurch können diese technischen Entwässerungseinrichtungen zusätzlich wert-
volle naturschutzfachliche Funktionen erfüllen (Unterschlupf, Nahrungsquelle, 
Fortpflanzungsfläche…).  
 
Beleuchtung 
Die Beleuchtung des geplanten Gebietes ist möglichst „insektenfreundlich“ und umweltscho-
nend in Bezug auf Art und Intensität der verwendeten Beleuchtung mit einer möglichst gerin-
gen Abstrahlung in die Umgebung zu gestalten sowie auf ein unbedingt notwendiges Maß zu 
beschränken. Es werden LED-Leuchten mit warmweißem Licht (Farbtemperatur von 2.700 
bis max. 3.000 Kelvin) festgesetzt. Das Lampengehäuse soll zur Minimierung der Störwir-
kung gekapselt und nach oben abgeschirmt sein. Dadurch sollen die Störwirkungen auf die 
angrenzende freie Landschaft minimiert werden. 
 
Meldepflicht 
Die Fertigstellung der Bepflanzung ist nach Abschluss der Baumaßnahme (Bauabschnitt 1), 
jedoch spätestens in der nächsten Pflanzperiode nach der Nutzungsaufnahme, der Unteren 
Naturschutzbehörde zu melden und eine gemeinsame Abnahme mit dem Landratsamt und 
der Gemeinde durchzuführen und schriftlich zu protokollieren. 
 
Durch die o.a. Festsetzung werden die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) ausreichend berücksichtigt.  
 
Durch die Festsetzung zur Verwendung ausschließlich heimischen Pflanzenarten sowie im 
Umkehrschluss durch das Verbot bestimmter Pflanzenarten wird besonders auf die Entwick-
lung von Natur und Landschaft Rücksicht genommen und der Ausweisung eines Gewerbe-
gebietes in Übergang zur freien Landschaft Rechnung getragen.  
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5. ERSCHLIESSUNG (VER- UND ENTSORGUNG) 

5.1 Verkehr, Straßen- und Wegeverbindungen 
Erschließung 
Westlich der Planungsfläche verläuft die Staatsstraße St 2091. Eine unmittelbare Zufahrt auf 
das Grundstück ist nicht zulässig. Daher wird die Planungsfläche für den geplanten großflä-
chigen Gewerbebetrieb über die bestehende Gemeindestraße im Süden, die nach Reit führt, 
erschlossen. 
 
Im Rahmen der Vorplanung wurde eine Verkehrsuntersuchung durch MODUS CONSULT 
ULM GmbH aus Ulm vom 05.07.2024 erstellt. Darin wurde festgestellt: 
 
„Im Rahmen der […] Verkehrstechnischen Untersuchung wurde der Knotenpunkt St 2091 / 
Reit detaillierten Leistungsfähigkeitsberechnungen zu den maßgebenden Spitzenstunden 
im Bestand 2023 und für die Überlagerung mit dem zu erwartenden Neuverkehrsaufkommen 
aus den geplanten Entwicklungen im Plangebiet unterzogen. Grundlage bilden aktuelle Ver-
kehrserhebungen aus dem Jahr 2023. 
 
Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberechnungen weisen aus, dass der vorgenannte 
Knotenpunkt in seiner heutigen Form (unsignalisierte Einmündung) zu den maßgebenden 
Spitzenstunden (Morgen / Abend) bereits im Bestand und folglich auch in der Überlagerung 
mit dem zu erwartenden Neuverkehrsaufkommen als nicht hinreichend leistungsfähig einge-
stuft werden muss. 
 
Mit einer Vollsignalisierung sowie der Einrichtung einer sogenannten „Lückenampel“ kann 
eine hinreichende Leistungsfähigkeit gewährleistet werden. Die Einrichtung eines Kreisver-
kehrsplatzes kann in dem vorliegenden Fall nicht empfohlen werden, da die Verkehrsnach-
frage von der sehr dominanten Lastrichtung (Nord-Süd-Richtung) im Zuge der Staatsstraße 
St 2091 geprägt ist und Kreisverkehre meist dann gut funktionieren, wenn die zulaufenden 
Ströme in etwa gleich groß sind. 
 
Nach Abwägung aller vorab genannten Aspekte wie Leistungsfähigkeit, baulicher Aufwand, 
Kostensituation etc. wird empfohlen, die heute unsignalisierte Einmündung zukünftig mittels 
Lückenampel oder Vollsignalisierung zu ertüchtigen.“ 
 
Daher soll die Gemeindeverbindungsstraße bis zur Grundstückseinfahrt entsprechend aus-
gebaut werden. Der Einmündungsbereich in die Staatsstraße St 2091 soll als vollsignalisier-
ter Knotenpunkt ausgebildet werden. Dies wurde bereits mit dem Landratsamt und dem 
Staatlichen Bauamt abgestimmt. 
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Abb. 13:  Ausschnitt Vorentwurf Lageplan Straßenbau – Ausbau GV-Straße Raith; IB Behringer & Partner mgH, 

Mai 2025, Darstellung unmaßstäblich  
 
Für die innere Erschließung der Baufläche wird eine ca. 6,5 m breite innere Straßenver-
kehrsfläche festgesetzt. Diese führt von Süden nach Norden, wo sie in Richtung Osten ab-
schwenkt und an der östlichen Geltungsbereichsgrenze endet. Dadurch soll bereits auf 
Bebauungsplanebene eine eventuell spätere Erweiterung des Betriebsgeländes nach Osten 
hin ermöglicht werden. 
 
PKW-Stellplätze 
Die Zahl der notwendigen Stellplätze ist nach der Anlage zur Garagen- und Stellplatzverord-
nung (GaStellV) nachzuweisen. PKW-Stellplätze bzw. Mitarbeiter-Stellplätze werden inner-
halb des Betriebsgeländes nachgewiesen. Der Hauptparkplatz für die Mitarbeiter befindet 
sich im Nordosten. Öffentliche Stellplätze sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht geplant.   
 
Um der Bodenversiegelung entgegenzuwirken, sind PKW-Stellplätze zwingend mit wasser-
durchlässiger Befestigung mit einen Abflussbeiwert kleiner oder gleich 0,4 zu gestalten (z.B. 
Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, Ökopflaster oder andere wasserdurch-
lässige Belagsarten). 
 
Wirtschaftswege 
Bestehende Wirtschaftswege im Umfeld werden durch die Planung nicht betroffen. Eine Be-
wirtschaftung der umliegenden Felder ist gegeben.  
 
Fußwege 
Weder die Staatsstraße noch die Gemeindestraße nach Reit weisen Gehwege auf. Jedoch 
führt ein baulich getrennter Geh- und Radweg westlich entlang der Staatsstraße.  
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ÖPNV 
Die Ortschaft Reit ist an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen. Eine Bushal-
testelle befindet sich unmittelbar im Südwesten der Planungsfläche. 

5.2 Staatsstraße St 2091 
Westlich der Planungsfläche verläuft die Staatsstraße St 2091. Eine unmittelbare Zufahrt auf 
das Grundstück ist nicht zulässig. Der Einmündungsbereich der Gemeindestraße nach Reit 
wird im Zuge des Straßenausbaus der Gemeindestraße verbreitert (sh. Punkt 5.1). 
 
Die Anbauverbotszone entlang der Staatsstraße St 2091 beträgt 20 m, gemessen vom äuße-
ren Rand der befestigten Fahrbahn. In dieser Anbauverbotszone sind Hochbauten jeder Art 
sowie Aufschüttungen und Abgrabungen in größerem Umfang grundsätzlich unzulässig. 
Gem. der frühzeitigen Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt ist die private Erschlie-
ßungsstraße innerhalb der Anbauverbotszone zulässig, sofern ein Abstand von mind. 15 m 
zum Straßenrand beträgt. Auch Zäune sind innerhalb der Anbauverbotszone zulässig. Der 
Abstand von Bäumen zum Fahrbahnrand muss mind. 7,5 m betragen. 
 
Die Baubeschränkungszone entlang der Staatsstraße St 2091 beträgt 20 m bis 40 m, ge-
messen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn. Im Bereich der Baubeschränkungs-
zone ist der Straßenbaulastträger (Staatliches Bauamt) hier zu beteiligen. In diesem Bereich 
dürfen keine negativen Auswirkungen auf die Straße ausgehen (z.B. durch Werbeanlagen).  
 
Der Bereich befindet sich im Einwirkungsbereich der Straßenimmissionen. Eventuell künftige 
Forderungen auf die Erstattung von Lärmschutzmaßnahmen durch den Straßenbaulastträger 
können daher gemäß der Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BlmSchV und der Verkehrs-
lärmschutzrichtlinien (VLärmSchR) durch den Eigentümer nicht geltend gemacht werden. 
 
Sichtdreiecke 3,0 m / 200,0 m (100 km/h) 
Sichtdreiecke sind von jeder Bepflanzung, Bebauung und sonstigen Ablagerungen über 0,80 
m Höhe über der Straßenoberfläche freizuhalten. Hierzu zählen u.a. Wälle, Zäune aller Art, 
Stapel, Haufen, Stellplätze und sonstige Gegenstände. Dies gilt auch für die Dauer der Bau-
zeit. Bäume sind bis 3 m über Straßenoberkante aufzuasten. 

5.3 Bestandsleitungen allgemein 
Der Geltungsbereich wird durch eine Gasleitung mit einem begleitenden Nachrichtenkabel 
der Erdgas Südbayern gequert. Diese wurde im Rahmen der Umverlegung stillgelegt und 
kann ggf. in Abstimmung mit dem Spartenträger zurückgebaut werden. Die neue Leitungs-
trasse der Hauptgasleitung befindet sich im westlichen Planungsbereich und ist mit beidseiti-
gem Schutzstreifen, 2,0 m ab Leitungsachse im Plan dargestellt.  
 
Unter dem südlichen Straßenkörper befindet sich ein gemeindlicher Schmutzwasser-Kanal. 
 
Vor Beginn der Baumaßnahmen sind alle Sparten- bzw. Bestandsleitungspläne 
durch den Bauherrn einzuholen. 
 
Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Wasser, 
Abwasser, Telekommunikation, Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die Pflanzung und 
den langfristigen Erhalt der geplanten Gehölze zu gewährleisten. Die jeweiligen Abstände 
nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten. Bei Pflanzung im Bereich von beste-
henden Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur flachwurzelnde Sträucher zu verwenden. 
Bäume und tiefwurzelnde Sträucher sind nicht erlaubt. Bei Baumpflanzungen ist ein 
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Mindestabstand von je 2,50 m beiderseits von Kabeltrassen freizuhalten, ansonsten sind 
entsprechende Schutzmaßnahmen durchzuführen. 
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen wird das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen 
und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 - 
siehe hier u.a. Abschnitt 6 - zur Beachtung empfohlen. Durch die Baumpflanzungen darf die 
Unterhaltung der bestehenden Versorgungleitungen nicht behindert werden. 

5.4 Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung ist als gesichert anzusehen und erfolgt durch Anbindung an das be-
stehende Trinkwassernetz der Gemeinde Ampfing. 
 
Bei der Zulassung von Brauchwassernutzungsanlagen im Gebäude sind die Vorgaben der 
jeweils gültigen Trinkwasserverordnung sowie der DIN EN 1717 und DIN 806 einzuhalten. 
Brauchwassernutzungsanlagen sind dem Gesundheitsamt unaufgefordert anzuzeigen. Eine 
Bestätigung des Fachbetriebes zum Einbau der Anlagen nach dem Stand der Technik und der 
Wirksamkeit der notwendigen Sicherungseinrichtungen ist dem Gesundheitsamt vorzulegen.  

5.5 Vorbeugender Brandschutz / Löschwasserversorgung 
Alle baulichen Anlagen müssen über befestigte Straßen und Wege erreichbar sein. 
Im Rahmen der Einzelbaugenehmigung muss der Bauwillige die Flächen für die Feuerwehr 
im Rahmen des Brandschutznachweises unter Berücksichtigung der bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben nachweisen. 
 
Im Rahmen der Einzelbaugenehmigung muss der Bauwillige den Löschwasserbedarf im 
Rahmen des Brandschutznachweises ermitteln und die notwendigen Mengen, sofern und 
soweit sie über das vom öffentlichen Netz oder auf sonstige Weise von der Gemeinde be-
reitgestellte Maß von 192 m³/h über mind. 2 Stunden (= insgesamt mind. 384 m³ in 2 Stun-
den) gemäß DVGW-Merkblatt W 405 hinausgehen, auf seinem Baugrundstück bereitstellen 
(Zisternen, Löschwasserteich). 
 
Für die Bauwerke des Einzelbauvorhabens ist eine automatische Löschanlage (Sprinkleran-
lage) mit Löschwassertank vorgesehen. 

5.6 Abwasserentsorgung 
Die Beseitigung des Wassers erfolgt im Trennsystem. 
 
5.6.1 Schmutzwasser 
Unter dem südlichen Straßenkörper befindet sich ein gemeindlicher Schmutzwasser-Kanal. 
Das Schmutzwasser (soziale Abwasser) ist dem bestehenden gemeindlichen 
Schmutzwasser-Kanal zuzuführen.  
 
Betriebe, die spezifische Abwässer produzieren, die über das normale Maß hinausgehen, 
müssen diese Abwässer auf dem eigenen Baugrundstück einer Reinigung unterziehen. 

5.6.2 Niederschlagswasser (Oberflächenwasser) 
Die anfallenden Dach- und Oberflächenabwässer sind auf dem Grundstück über Sickermul-
den und ggf. Sickerbecken breitflächig, unter Ausnutzung des Filtervermögens der oberen 
belebten Bodenzone, zu versickern. Nur für Dachflächen gilt: ist eine breitflächige 
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Versickerung nicht möglich, so ist – unter Angabe der Gründe - eine Versickerung z.B. mit-
tels Mulden-Rigolen oder unterirdische Rigolen zu realisieren.  
 
Beim Landratsamt Mühldorf a. Inn, Wasserrecht ist rechtzeitig vor oder mit dem Bauantrag 
ein entsprechender Wasserrechtsantrag einzureichen. Es wird empfohlen, die konkrete Aus-
führung vorab mit dem Landratsamt abzustimmen. 
 
Bereits im Rahmen der Vorhaben- und Erschließungsplanung wurde für das geplante Projekt 
ein Entwässerungskonzept erstellt. Demnach sollen ca. 30.000 m² versiegelte Flächen über 
unterirdische Blockrigolen und ca. 15.000 m² versiegelte Flächen an oberirdische Mulden mit 
einer Sickerfläche von ca. 2.000 m² angeschlossen und versickert werden. Die Mulden wer-
den überwiegend im nordöstlichen Parkplatzbereich, westlich der privaten Erschließungs-
straße und im Süden im mit Grünflächen gestalteten Vorplatzbereich angeordnet. Im 
Rahmen der Erschließungsplanung wird die Planung mit dem Landratsamt und dem Wasser-
wirtschaftsamt abgestimmt und ein Wasserrechtsantrag gestellt. 
 
Generell sind die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) in 
Verbindung mit den einschlägigen technischen Regeln (u.a. TRENOG, TRENGW, DWA-
M153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, DWA-A 117 „Bemessung 
von Regenrückhalteräumen“, DWA-A 138 „Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswas-
ser“) zu beachten. 
 
Unterirdischen Versickerungsanlagen ist eine geeignete Vorreinigung vorzuschalten. 
Hinweise zur Bemessung und Gestaltung von erforderlichen Versickerungs- und Behand-
lungsanlagen sind den einschlägigen Technischen Regeln zu entnehmen. 
 
Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass der Wasserab-
fluss dauerhaft gewährleistet ist. Die Flächen sind von Abflusshindernissen freizuhalten. 
Überbauen oder Verfüllen, Anpflanzungen, Zäune sowie die Lagerung von Gegenständen, 
welche den Zu- und Abfluss behindern oder fortgeschwemmt werden können, sind unzuläs-
sig. 
Für die Versickerung vorgesehene Flächen sind vor Verdichtung zu schützen. 
 
Deshalb sind die Ablagerung von Baumaterialien, Bodenaushub oder das Befahren dieser 
Flächen bereits während der Bauzeit nicht zulässig. Die gekennzeichneten Flächen und Ge-
ländemulden sind für die Sammlung und natürliche Versickerung von Niederschlagswasser 
freizuhalten. Es darf nur eine Nutzung als Grünfläche erfolgen. 
 
Lagerung wassergefährdender Stoffe 
Für die Lagerung und den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, insbesondere Galvanik 
und Säuren, sind die einschlägigen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes - WHG - und 
des Bayerischen Wassergesetzes - BayWG - mit der dazugehörigen ergangenen Anla-
genverordnung AwSV maßgebend.  

5.6.3 Starkregenereignisse 
Ein grundsätzliches Risiko für Hochwasser (Starkregenereignisse, Hochwasser, Kanalrück-
stau, Grundhochwasser) kann nicht ausgeschlossen werden. Der Abschluss einer Elemen-
tarschadensversicherung wird empfohlen. 
 
Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig für 
anliegende Grundstücke verändert werden. Bau- und / oder Niederschlagswasser ist im Zuge 
der Errichtung und des Betriebs des Vorhabens nicht auf öffentliche Flächen oder Nachbar-
grundstücke zu leiten. 
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Bereits im Rahmen der Vorhaben- und Erschließungsplanung wurde für das geplante Projekt 
mit beiden Bauabschnitten ein Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1erstellt. Demnach ist 
die Rückhaltung schadlos auf dem Grundstück möglich. Für ein 30-jähriges Regenereignis 
wurde die rückzuhaltende Regenwassermenge mit ca. 950 m³ und für ein 100-jähriges Re-
genereignis mit ca. 1.600 m³ ermittelt. Diese Massen können überwiegend im großflächigen 
Parkplatzbereich eingestaut werden. 

5.6.4 Regenwassernutzung 
Eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers 
sollte angestrebt werden. 
 
Auf die Möglichkeit der Regenwassernutzung z.B. zur Gartenbewässerung und WC-Spülung 
wird hingewiesen. Der Einbau von Zisternen wird empfohlen. Wasserzisternen müssen ne-
ben der Brauchwasserfunktion auch noch eine Rückhaltefunktion erfüllen. Hierfür wird zum 
einen die Vorhaltung eines entsprechenden freien Rückhalteraumes mittels Zwangsentlee-
rungseinrichtung benötigt sowie eine Drosseleinrichtung.  
 
Die Errichtung einer Eigengewinnungsanlage ist nach AVBWasserV dem Wasserversor-
gungsunternehmen zu melden. Es ist unter anderem sicherzustellen, dass keine Rückwir-
kungen auf das private und öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz entstehen. 

5.7 Stromversorgung 
Die Stromversorgung des Gebietes ist durch Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz 
der Bayernwerk Netz GmbH gewährleistet. Für die Versorgung des Vorhabens ist die Errich-
tung von Trafostationen in Abstimmung mit der Bayernwerk Netz GmbH vorgesehen. 

5.8 Erneuerbare Energien / thermische Grundwassernutzung 
Bei der Errichtung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen sollten vorrangig techni-
sche Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder 
Kälte aus erneuerbaren Energien (einschl. der passiven Nutzung von Solarenergie) oder 
Kraft-Wärme-Kopplung benutzt werden.  
 
Eine thermische Nutzung des Grundwassers ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Auf 
Grund der Entnahmeleistung ist eine Wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Im Vorfeld 
ist eine Grundwassermessstelle zu errichten. Die Erwärmung des Grundwassers über 20° ist 
nicht zulässig. Das abstromige Wasserschutzgebiet ist zu beachten, ebenso dass für bereits 
vorhandene Betriebe Genehmigungen für eine thermische Nutzung vorhanden sind. Bei ei-
ner Nutzung ab ca. 100.000 m³ / Jahr ist evtl. eine UVP-Vorprüfung notwendig. Ebenso ist 
der Wasserverbrauch zu ermitteln, auch hier sind bereits vorhandene Nutzungen mit viel 
Wasserverbrauch genehmigt. 

5.9 Erdgasversorgung 
Der Geltungsbereich wird durch eine Gasleitung mit einem begleitenden Nachrichtenkabel 
der Erdgas Südbayern gequert. Diese wurde im Rahmen der Umverlegung stillgelegt und 
kann ggf. in Abstimmung mit dem Spartenträger zurückgebaut werden. Die neue Leitungs-
trasse der Hauptgasleitung befindet sich im westlichen Planungsbereich und ist mit beidseiti-
gem Schutzstreifen, 2,0 m ab Leitungsachse im Plan dargestellt.  
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5.10 Telekommunikation 
Ein Anschluss an die bestehende Telekommunikationsversorgung durch die Telekom 
Deutschland GmbH wird als gesichert angenommen.  

5.11 Abfallentsorgung 
Der in Ampfing anfallende Abfall wird über den Landkreis Mühldorf a. Inn entsorgt. Die An-
fahrt von Fahrzeugen für die Abholung von spezifischem Abfall, der ggf. durch den Gewerbe-
treibenden beauftragt wird, wird durch geplante interne Erschließungsstraßen innerhalb des 
Grundstücks sichergestellt. 
 
Die Bauherren werden dazu angehalten (auch bereits während der Bauphase) anfallende 
Abfälle, wo dieses möglich ist, zu sortieren und dem Recyclingsystem zuzuführen. 

5.12 Bodenschutz 
Für alle Bau-, Erd- und Tiefbaumaßnahmen im Planungsgebiet, die zu Eingriffen in Boden, 
Bodenfunktionen oder Bodenaufbau führen, ist eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB) 
gemäß DIN 19639 durchzuführen. Das fertige Bodenschutzkonzept ist dem Wasserwirt-
schaftsamt vorzulegen und damit abzustimmen. 

5.12.1 Altlasten 
Die Planungsfläche ist nicht im Altlastenkataster eingetragen. Des Weiteren sind nach der-
zeitigem Kenntnisstand keine altlastverdächtigen Flächen bekannt, und es gibt keine Hin-
weise auf anderweitige Bodenkontaminationen. Auf die verfüllte ehemalige 
Kohlenwasserstoffbohrung wird hingewiesen. 
 
Für die Planungsfläche wurde ein geotechnischer Bericht Nr. 25221333 vom 01.07.2025 
durch die IMH Ingenieurgesellschaft für Bauwesen und Geotechnik mbH aus Hengersberg 
erstellt. Im Hinblick auf die Verwertung des Bodenaushubs und zur Auffindung potentieller 
Schadstoffbelastungen des Bodens wurden zwei Bodenmischproben untersucht. Die Proben 
wurden gem. Verfüll-Leitfaden mit Z0 und gem. EBV, DepV mit BM-0 und DK0 eingestuft. 
Die genauen Untersuchungsergebnisse sind dem beiliegenden Gutachten zu entnehmen. 
 
Die Untere Bodenschutzbehörde und das Wasserwirtschaftsamt sind unverzüglich zu be-
nachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG), falls bei den Erschließungsarbei-
ten bzw. beim Aushub von Baugruben Auffälligkeiten im Untergrund angetroffen werden, die 
auf eine schädliche Bodenveränderung oder auf eine Altablagerung deuten. Die Erdarbeiten 
sind in diesem Fall unverzüglich in diesem Bereich zu unterbrechen. 

5.12.2 Verfüllte ehemalige Kohlenwasserstoffbohrung 
Im Nordwesten der Planungsfläche befindet sich ein ehemaliger Bohrpunkt einer Kohlenwas-
serstoffbohrung (Lage ETRS89 - Ost: 32 753358.0 – Nord: 5348862.3), der verfüllt wurde. 
Die Verrohrung der Bohrung wurde nach der Verfüllung in ca. 3 bis 5 Metern Tiefe geschnit-
ten und eine Abschlussplatte darauf betoniert. Über der Platte wurde der Oberboden aufge-
bracht und das Grundstück der ursprünglichen Nutzung übergeben.  Da es in der 
Vergangenheit Ausgasungen bei verfüllten Kohlenwasserstoffbohrungen gab, ist eine Über-
bauung verboten. Um einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu neuen Gebäuden zu er-
halten, wurde ein Radius von 5 Metern gewählt, der nicht überbaut werden darf. 
Abgrabungen sind ebenfalls untersagt. Die Bohrung muss aus Sicherheitsgründen erreichbar 
bleiben. 
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Die Planung des Einzelbauvorhabens ist mit dem Bergamt abzustimmen. 
 
Auf der Flur-Nr. 2099 Gemarkung Ampfing, südlich des Geltungsbereiches, befindet sich 
ebenfalls ein ehemaliger Bohrpunkt einer Kohlenwasserstoffbohrung. Dieser wird nachricht-
lich dargestellt.  

5.12.3 Schutz des Mutterbodens nach § 202 BauGB 
Zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen (insbeson-
dere des Mutterbodens nach § 202 BauGB), ist der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige 
Unterboden getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schüt-
zen und einer möglichst hochwertigen Nutzung zuzuführen. Zu berücksichtigen sind hierbei 
die DIN 18915 und die DIN 19731. Das Merkblatt „Bodenkundliche Baubegleitung – Leitfa-
den für die Praxis“ des Bundesverbandes Boden e.V. sowie die Hinweise in der DIN 19639 
sind zu beachten. Die Humusmieten sind mit Leguminosen zu begrünen. 

5.12.4 Aushubarbeiten 
Für das geplante Bauvorhaben sind umfangreiche Erdarbeiten erforderlich. Auf einen Mas-
senausgleich wird geachtet.  
 
Überschüssiges Aushubmaterial ist einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung 
zuzuführen. Es darf nicht in der freien Landschaft abgelagert werden. Dieses Verbot gilt ins-
besondere auf ökologisch wertvollen Flächen, wie Feuchtwiesen, Trocken- und Magerstand-
orten, Feldgehölzen, alten Hohlwegen, Bachtälern, Waldrändern usw. 

5.12.5 Bodenversiegelung 
PKW-Stellplätze sind zwingend mit wasserdurchlässiger Befestigung mit einen Abflussbei-
wert kleiner oder gleich 0,4 zu gestalten (z.B. Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Schot-
terrasen, Ökopflaster oder andere wasserdurchlässige Belagsarten). 
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6. IMMISSIONSSCHUTZ 

6.1 Lärm 
Das Planungsgebiet ist von der Lärmausbreitung der unmittelbar im Westen vorbeiführenden 
Staatsstraße St 2091 und der im Norden liegenden Bundesautobahn A 94 (Entfernung ca. 
380 m) sowie dem unmittelbar anschließenden Gewerbe- und Industriegebiet „Holzheim“ 
vorbelastet.  
 
Durch die Ausweisung eines Gewerbegebietes sind weitere Lärmemissionen zu erwarten.  
 
Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 55 „Gewerbegebiet Reit – 
ATOMA-MULTIPOND“ sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-
tung einer neuen Betriebsstätte der ATOMA-MULTIPOND Gruppe auf den derzeit landwirt-
schaftlich genutzten Grundstücken Fl.Nrn. 2074 und 2123/2 der Gemarkung Ampfing im 
Westen der Ortschaft Reit geschaffen werden. Die Art der baulichen Nutzung wird als Ge-
werbegebiet (GE) nach § 8 BauNVO festgelegt. Die Betriebsansiedlung ist in zwei Bauab-
schnitten (BA 1 / BA 2) geplant. 
 
Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen insbesondere die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen.  
 
Der Schallschutz wird dabei durch die im Beiblatt 1 zur DIN 18005 „Schallschutz im Städte-
bau“ für die unterschiedlichen Gebietsarten genannten Orientierungswerte konkretisiert. De-
ren Einhaltung oder Unterschreitung an schutzbedürftigen Nutzungen wie z.B. Bauflächen, 
Baugebiete, sonstige Flächen ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des jeweiligen 
Baugebietes/der jeweiligen Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor 
Lärmbelastung zu erfüllen. Für Gewerbelärm wird in Ergänzung zur DIN 18005 die „Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA Lärm vom 26.08.1998) als fachlich fundierte 
Erkenntnisquelle zur Be-wertung der Lärmimmissionen herangezogen. 
 
In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-
kehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oftmals nicht einhal-
ten. Wo im Bauleitplanverfahren von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil 
andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maß-
nahmen vorgesehen werden. 
 

Übersicht Beurteilungsgrundlagen (Angaben in dB(A)) 

Anwendungs- 
bereich 

Städtebauliche Pla-
nung (Bauleitpläne) 

Neubau/Änderung 
von Verkehrswegen 

Gewerbelärm (Anla-
gen/Betrieb) 

Vorschrift DIN 18005, Beiblatt 1, 
Ausgabe 7/2023 

16. BImSchV 
Ausgabe 1990/2014 

TA Lärm (1998, letzte 
Änderung 6/2017) 

Nutzung 
Orientierungswert Immissionsgrenzwert Immissionsrichtwert 
Tag 

6 – 22 Uhr 
Nacht 

22 – 6 Uhr 
Tag 

6 – 22 Uhr 
Nacht 

22 – 6 Uhr 
Tag 

6 – 22 Uhr 
Nacht 

22 – 6 Uhr 
Gewerbegebiete 65 55 (50) 69 59 65 50 

(): ....... Der in Klammern angegebene, niedrigere Wert gilt für Geräuscheinwirkungen durch Gewerbelärm. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde von der C. Hentschel Consult Ing.-GmbH 
aus Freising mit Datum vom 11.11.2025 eine schalltechnische Untersuchung erstellt (Pro-
jekt-Nr.: 2857-2025 / SU V01). Darin wurde zum einen die Immissionsbelastung ermittelt, die 
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aus dem geplanten Betrieb an den maßgeblichen Immissionsorten in der schutzbedürftigen 
Nachbarschaft zu erwarten ist. Zum anderen wurde die auf das Plangebiet einwirkende Im-
missionsbelastung aus dem Straßenverkehr auf der im Westen verlaufenden St 2091 erfasst 
und beurteilt. Die Untersuchung kommt zu den folgenden Ergebnissen: 
 
 von der Planung ausgehende, anlagenbezogene Lärmbelastung 

Die nach den Vorgaben der TA Lärm bzw. der DIN ISO 9613-2 durchgeführten Schall-
ausbreitungsrechnungen haben gezeigt, dass der künftig geplante Betrieb während der 
Tagzeit problemlos möglich ist. Der jeweils zulässige Immissionsrichtwertanteil wird so-
wohl im BA 1 als auch im BA 2 ohne aktive Schallschutzmaßnahmen an allen maßgeb-
lichen Immissionsorten eingehalten bzw. um mindestens 3 dB(A) unterschritten. 
 
Ein Nachtbetrieb in den Produktionshallen ist derzeit zwar nicht geplant, wurde aber 
dennoch vorsorglich berücksichtigt, um langfristig im Bedarfsfall die Kapazitäten erhö-
hen zu können. Nach den Ergebnissen der diesbezüglich durchgeführten Berechnun-
gen kann der zulässige Immissionsrichtwertanteil am zukünftig möglichen IO 6 im 
Baufeld des BP Nr. 42 der Gemeinde Ampfing im Ortsteil Holzheim nur dann eingehal-
ten werden, wenn entlang der privaten Erschließungsstraße im Norden eine ≥ 203 m 
lange und 7,5 m hohe aktive Schallschutzmaßnahme errichtet wird. 
 
An den bestehenden Wohnnutzungen in Holzheim im Norden des IO 6 wird der nachts 
zulässige Immissionsrichtwertanteil ohne die genannte aktive Maßnahme eingehalten. 
Deshalb ist deren Errichtung nur dann vor Aufnahme eines Nachtbetriebs in den Pro-
duktionshallen im BA 1 oder BA2 notwendig, wenn bei dessen Beantragung im ge-
nannten Baufeld eine schutzbedürftige Nutzung (z.B. Betriebsleiterwohnung) 
vorhanden sein oder ein entsprechender Bauantrag gestellt worden sein sollte. Von der 
Errichtung der aktiven Maßnahme kann abgesehen werden, wenn die erforderlichen 
Pkw-Zu-/Abfahrten der Mitarbeiter nachts zwischen 22:00 und 6:00 Uhr aus Osten über 
eine neu herzustellende Erschließungsstraße erfolgen. 
 
Außerdem wurde festgestellt, dass das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm eingehalten 
wird und dass mit der Ansiedlung der ATOMA-Multipond Gruppe keine relevante Zu-
nahme des Straßenverkehrs auf der St 2091 über den Jahresdurchschnitt gesehen 
verbunden ist. Weitergehende Untersuchungen zur Prüfung auf eine möglicherweise 
relevante Zunahme des Verkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen waren nicht notwen-
dig. 
 

 auf die Planung einwirkende Immissionsbelastung aus dem Straßenverkehr 
 Die nach den Vorgaben der RLS-19 durchgeführten Schallausbreitungsrechnungen ha-

ben gezeigt, dass der Orientierungswert während der Tag- und Nachtzeit überwiegend 
eingehalten werden kann. Lediglich vor den der St 2091 zugewandten Westfassaden 
der Produktionshallen, der Lagerbereiche und des Technikums muss mit Überschrei-
tungen um bis zu 4/5 dB(A) tags/nachts gerechnet werden. Der um 4 dB(A) höhere Im-
missionsgrenzwert der 16. BImSchV wird nahezu durchgehend eingehalten. Nur in der 
Nachtzeit können an der Westfassade der südlichen Produktionshalle im BA 1 ab-
schnittsweise Überschreitungen um 1 dB(A) auftreten. 

 
Mit dem gegenständlichen Bebauungsplan sollen ein Gewerbegebiet ausgewiesen und 
die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines neuen Werks 
der ATOMA-MULTIPOND Gruppe geschaffen werden. Nachdem die gewerbliche Nut-
zung des Areals im Vordergrund steht, wurde von einer Prüfung der Wirksamkeit akti-
ver Lärmschutzmaßnahmen (z.B. aktive Maßnahmen entlang der St 2091, 
Reduzierung der Geschwindigkeit) abgesehen und im Umgang mit den ermittelten 
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Orientierungs- und Immissionsgrenzwertüberschreitungen Maßnahmen an der geplan-
ten Bebauung selbst vorgeschlagen. Neben der Festlegung einer ausreichenden Luft-
schalldämmung der Außenbauteile wurden Lüftungsanlagen für diejenigen Büroräume 
und sonstigen schutzbedürftigen Arbeitsräume empfohlen, die nur über Fenster mit 
Blickrichtung zur St 2091 belüftet werden können. 

6.2 Staub / Geruch 
Bei der Bewirtschaftung der bestehenden landwirtschaftlichen Fläche kann es zu Staubent-
wicklung kommen. 
 
Durch die geplante Errichtung der gewerblichen Bauten innerhalb der Planungsfläche ist von 
einer Zunahme des LKW- und PKW-Verkehrs und damit einer Staubbelastung auszugehen. 
Im Allgemeinen wird die Produktion bzw. Bearbeitung in Innenbereichen durchgeführt. Übli-
cherweise erfolgt die Beladung von LKWs nicht im Außenbereich, auch im Sinne des Lärm-
schutzes, sondern über Andocktore bzw. eingehausten Laderampen. Daher kann 
angenommen werden, dass sich die Staubbelastung nur geringfügig erhöht. Wohnbebauung 
befindet sich unmittelbar angrenzend im Südosten. Weitere Wohngebäude befinden sich ca. 
40 m südwestlich, 60 m nördlich und 110 m westlich der Planungsfläche. 
 
Von zusätzlichen Geruchbelastungen ist auf Grund der geplanten Nutzung nicht auszuge-
hen. Bau- und anlagebedingte Schadstoffemissionen und -immissionen sind nur entspre-
chend den gesetzlichen Vorschriften möglich. 
 
Auf die Ausführungen zum Schutzgut Luft unter Punkt 11.4.5 wird verwiesen. 
 
Die durch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutz-
fläche auftretenden Immissionen in Form von Geruch, Staub und Lärm sind zu dulden.  

6.3 Lichtemissionen 
Die Beleuchtung des geplanten Gebietes ist möglichst „insektenfreundlich“ und umweltscho-
nend in Bezug auf Art und Intensität der verwendeten Beleuchtung mit einer möglichst gerin-
gen Abstrahlung in die Umgebung zu gestalten sowie auf ein unbedingt notwendiges Maß zu 
beschränken. Es werden LED-Leuchten mit warmweißem Licht (Farbtemperatur von 2.700 
bis max. 3.000 Kelvin) festgesetzt. Das Lampengehäuse soll zur Minimierung der Störwir-
kung gekapselt und nach oben abgeschirmt sein. Dadurch sollen die Störwirkungen auf die 
angrenzende freie Landschaft minimiert werden. 
 
Für Beleuchtungsanlagen sind die Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von 
Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI), Be-
schluss der LAI vom 13.09.2012 (Stand: 03.11.2015) zu beachten.8 

6.4 Elektromagnetische Felder 
In der unmittelbaren Umgebung sind keine Funkmaste vorhanden.9 Der nächstgelegene 
Maststandort liegt ca. 850 km nordwestlich der Planungsfläche an der Autobahn A 94. Damit 
dürfte eine Beeinträchtigung durch elektromagnetische Felder auf das geplante Baugebiet 
ausgeschlossen sein. 
  

 
8 (LAI - Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz, 2015) 
9 (EMF-Karte Bundesnetzagentur, 2025) 
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7. ARTENSCHUTZ 
Biotope oder geschützte Flächen gemäß Art. 23 BayNatSchG sowie besonders erhaltens-
werter Vegetationsbestände sind auf der Planungsfläche nicht vorhanden. Es befinden sich 
keine Gehölz- und Strauchbestände auf der Fläche.  
 
Auf Grund der intensiven Nutzung der Fläche als landwirtschaftliche Fläche und als Straßen-
begleitgrün sind die Lebensgrundlagen für sämtliche Tiergruppen in diesem Lebensraum als 
relativ ungünstig zu bezeichnen.  
 
Im Rahmen der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter 
Grünordnung Nr. 55 „Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND“ wurde bereits durch das 
Umwelt-Planungsbüro Scholz aus Wurmsham im Jahr 2024 eine Bestandserfassung von 
Feldvögeln durch 4 Begehungen durchgeführt. Bei der Bestandserfassung konnten weder im 
Geltungsbereich noch in angrenzenden Flächen planungsrelevante Feldvogelarten nachge-
wiesen werden. Es konnten bei keiner Begehung Hinweise auf eine Besiedlung durch Feld-
vögel erbracht werden. Durch die Flächeninanspruchnahme für das geplante Bauvorhaben 
sind somit keine direkten Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der un-
tersuchten, planungsrelevanten Vogelarten zu erwarten. 
 
Um dennoch Gefährdungen der nach den einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und 
Pflanzenarten zu vermeiden, wurden detaillierte Festsetzungen gefasst. 
 
Keller-Lichtschächte und Abgänge sind so auszuführen, dass keine Tierfallen entstehen 
(kleinmaschige Gitterabdeckung, Tierausstieghilfen, schräger, rauer Beton usw.). 
 
Innerhalb der Planungsfläche sind mind. 14 Nistkästen für Singvögel mit einer Lochweite von 
28 - 32 mm und mind. 14 Fledermauskästen in einer Höhe von 2 - 3 m in den Großbäumen 
oder auf Einzelmasten aufzustellen. 
 
Die Beleuchtung des geplanten Gebietes ist möglichst „insektenfreundlich“ und umweltscho-
nend in Bezug auf Art und Intensität der verwendeten Beleuchtung mit einer möglichst gerin-
gen Abstrahlung in die Umgebung zu gestalten sowie auf ein unbedingt notwendiges Maß zu 
beschränken. Daher wird zusätzlich festgesetzt LED-Leuchten mit warmweißem Licht (Farb-
temperatur von 2.700 bis max. 3.000 Kelvin) zu verwenden. Das Lampengehäuse soll zur 
Minimierung der Störwirkung gekapselt und nach oben abgeschirmt sein. Dadurch sollen die 
Störwirkungen auf die angrenzende freie Landschaft minimiert werden. 
 
Weitere Hinweise zur insektenfreundlichen Beleuchtung sind beispielsweise in folgenden 
Publikationen zu finden: 
 Leitfaden zur Eindämmung der Lichtverschmutzung Handlungsempfehlungen für Kom-

munen (2020). Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz, Rosenkavalierplatz 2, 81925 München (StMUV)10 

 Leitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen Anforde-
rungen an eine nachhaltige Außenbeleuchtung (2020), Herausgeber: Bundesamt für 
Naturschutz, Konstantinstraße 110, 53179 Bonn11 

 
 
 

 
10 (Leitfaden zur Eindämmung der Lichtverschmutzung - Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz, 2020) 
11 (Leitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen - Sibylle Schroer, 2020) 
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In der näheren Umgebung befinden sich mehrere Amphibienlebensräume. Die geplante Flä-
che liegt zwischen diesen vorhandenen Lebensstätten. 
 
Auch wenn davon auszugehen ist, dass die viel befahrene St 2091 bereits eine erhebliche 
Barrierewirkung hervorruft und der Acker auf Grund seiner intensiven Nutzung keine geeig-
neten Vernetzungsstruktur zwischen den Lebensräumen für Amphibien darstellt, können 
Wanderbeziehungen von West nach Ost und umgekehrt nicht ausgeschlossen werden.  
Deshalb wird als Vermeidungsmaßnahme in einem 7,5 m breiten Grünstreifen, der in West-
Ost-Richtung verläuft Habitatstrukturen für Amphibien als Leit-/Vernetzungsstrukturen ange-
legt, um Ihnen eine Wanderung zwischen den westlich und östlich gelegenen Lebensstätten 
zu ermöglichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 14:  Übersichtsplan Amphibien/Laubfrosch (rote Umrandung); (LRA Mühldorf a.Inn, September 2023), Dar-

stellung unmaßstäblich 
 
Die Ausbildung des Grünstreifens mit Graben und Wall als Vernetzungsstruktur für Amphibi-
enwanderung wird in der Festsetzung und durch dargestellte Regelschnitte detailliert be-
schrieben. Entlang der Grundstücksgrenze erfolgt ein kleiner Grabenaushub, in welchem 
sich Niederschlagswasser sammeln kann bzw. in welchen Niederschlagswasser abgeleitet 
wird. Der anfallende Aushub wird für eine Wallschüttung verwendet (Gesamtbreite Graben 
und Wall ca. 5,0 m). Walldurchlässe und Regenwasserdurchleitung in der Lärmschutzwand 
im Bereich der Walldurchlässe ermöglichen eine Einleitung von Regenwasser in den Gra-
ben. Zur Strukturanreicherung sind auf dem Wall 10 Gehölzgruppen aus 3 - 5 Sträuchern 
und 10 Kies- und Sandlinsen (ca. 10 m² Einzelgröße) mit Integration von mehreren Wurzel-
stöcken und Altholz vorgesehen. Diese Strukturanreicherungen sind im Wechsel zwischen 
den Baumstandorten im Abstand von ca. 15 m anzulegen.  
 
Die Fläche zwischen Wall und Grundstücksgrenze (Graben, Wall und vorgelagerte Wiese) ist 
als extensive Wiese auf magerem Substrat anzulegen und zu pflegen. 
Die Neuansaaten sind mit gebietsheimisches Saatgut aus der Herkunftsregion 16 "Unterbay. 
Hügel- und Plattenregion" (mind. 40 Arten und 50 % Kräuteranteil) vorzunehmen.  
 
Pflegemaßnahmen: 



 
BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT         
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Nr. 55  
"Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND" 
 
 

 
Seite 44 von 148  Satzung i. d. Fassung vom 28.04.2026 
 
 

 1- bis 2-malige Mahd pro Jahr; 1. Schnitt ab 10.06., 2. Schnitt ab 01.08.;  
 keine Mahd auf 10 - 20 % der Fläche (Brachestreifen über den Winter); jährlicher 

Wechsel des Abschnitts; Mindestbreite eines Abschnitts 10 m; 
 Verzicht auf Dünge- oder Pflanzenschutzmittel. 
 Die Verwendung eines Schlegelmähers ist nicht erlaubt. 
 Das Mähgut darf nicht als Mulchung auf der Fläche verbleiben. 
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8. KLIMASCHUTZ UND KLIMAANPASSUNG 
Die Städte und Gemeinden und ihre Bürger sind vom Klimawandel unmittelbar betroffen. In 
den Jahren von 1901 bis 2012 ist die globale mittlere Oberflächentemperatur um rund 0,8 
Grad Celsius angestiegen. Im 20. und bisherigen Verlauf des 21. Jahrhunderts trat auf der 
Nordhalbkugel die stärkste Erwärmung der letzten 1.300 Jahre auf. Die Niederschläge stie-
gen im Mittel in Europa um sechs bis acht Prozent an. Während die Niederschläge in über-
wiegenden Teilen West- und Nordeuropas um 20 bis 40 Prozent zunahmen, wurden die 
Winter in Südeuropa und Teilen Mitteleuropas trockener.12 Risiken durch Extremereignisse 
wie Starkniederschläge, Hitze- oder Trockenperioden nehmen zu und stellen auch die Kom-
munen vor große Herausforderungen. Diese machen sich insbesondere beim Hochwasser- 
und Naturschutz bemerkbar. Für die Kommunen essentiell, die Bedürfnisse des Klimaschut-
zes bereits in der Bauleitplanung zu berücksichtigen.  
 
2021 wurde die Novelle des Bundes-Klimaschutzgesetzes beschlossen. Mit dem Gesetz 
wird das Ziel der Klimaneutralität auf 2045 vorgezogen.13 Im Klimaschutzgesetz haben Kli-
maschutz und Klimaanpassung ausdrücklich in § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB Eingang gefunden. 
In § 1a Abs. 5 BauGB findet sich eine Klimaschutzklausel. Der Klimaschutz und auch die 

 
12 (Umwelt-Bundesamt - Klima/Energie - Klimawandel - beobachteter Klimawandel, 2021) 
13 (Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) - Novelle, 2024) 
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Klimaanpassung sind damit festgelegte Planungsziele, die in der kommunalen Bauleitpla-
nung neben den bisher bekannten Punkten berücksichtigt werden müssen. 
 
Konkret wurden folgende Maßnahmen zum Klimaschutz beim vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan mit integrierter Grünordnung Nr. 55 „Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND“ 
angewandt: 
 
 Ein- und Durchgrünung des Planungsgebietes durch CO2-absorbierende Anpflanzun-

gen von Bäumen und Sträuchern etc. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 
 Vorgabe von Dachformen und Neigungen, die die Installation von Solaranlagen er-

leichtern  
 Festsetzung einer Dachbegrünung auf den Flachdächern (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 Zulässigkeit von aufgeständerten Solar- und Photovoltaikanlagen, verpflichtende Anla-

gen von Dachflächen-Photovoltaik gem. BayBO 
 Festsetzung von versickerungsfähiger Befestigung der PKW-Stellplätze  
 Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers im Trennsystem, Versickerung 

des Niederschlagswassers 
 Verwendung von energiesparender LED-Beleuchtung im Außenbereich 
 
Durch diese vielfältigen Maßnahmen werden die Ziele des Klimaschutzes unterstützt. Auch 
der politischen Vorgabe, die Nutzung erneuerbare Energien weiter voranzutreiben, kann da-
mit Rechnung getragen werden, ebenso den Vorgaben der Energieeinsparung. 
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9. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
Gewerbegebiet (GE) 
Festgesetzte max. zulässige Grundflächenzahl   0,8  

10. ERMITTLUNG DER BRUTTO- UND NETTOBAU-FLÄCHEN 
Gesamte Fläche innerhalb des Geltungsbereiches: ca. 72.514 m² 
 
abzüglich: 
Straßenverkehrsfläche öffentlich ca. 1.925 m² 
 
Vorhabensfläche ca. 70.589 m² 

davon: 
Nettobaufläche Gewerbegebiet ca. 66.255 m² 
private Straßenverkehrsfläche ca. 4.334 m² 



 
BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT         
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Nr. 55  
"Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND" 
 
 

 
Seite 49 von 148  Satzung i. d. Fassung vom 28.04.2026 
 
 

11. UMWELTBERICHT 

11.1 Einleitung 

11.1.1 Grundlagen 

11.1.1.1 Rechtliche Grundlagen 
Die bauliche Nutzung von Freiflächen führt durch ihren Flächenverbrauch, durch die Verän-
derung von Oberflächengestalt und Bodenstruktur, sowie durch Versiegelung und Änderung 
des Kleinklimas im geplanten Baugebiet zu einer Veränderung des Naturhaushaltes und des 
Landschaftsbildes im Sinne des § 14 BNatSchG. 
 
Rechtliche Grundlage für die Umweltprüfung bildet das Baugesetzbuch (BauGB). Gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB sind im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des Umwelt-
schutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB im Rahmen einer Umweltprüfung zu berück-
sichtigen. In der Umweltprüfung werden die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der 
Umweltbericht umfasst hierzu v. a. die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der unmittel-
baren und mittelbaren Umweltauswirkungen auf 
 den Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, 
 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 
 Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 
 kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter, 
 die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 
 
Im Zusammenhang mit den vorliegenden Planverfahren werden die potenziellen Auswirkun-
gen durch die vorliegenden Planungen (Bebauungsplan, Änderungen Flächennutzungsplan) 
ermittelt, beschrieben und bewertet. 
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans möglichen Nutzungen werden durch Festset-
zungen zur Art der baulichen Nutzung eingeschränkt. Grundlegend erfolgt die Bewertung der 
Umweltauswirkungen jedoch auf Basis einer hypothetisch möglichen maximalen Ausnutzung 
der Festsetzungen des Bebauungsplans. 
 
Gemäß § 50 Abs. 1 UVPG wird bei Bebauungsplänen, die im Sinne des § 2 Absatz 6 Num-
mer 3 UVPG, insbesondere bei Vorhaben nach Anlage 1 Nummer 18.1 bis 18.9, aufgestellt, 
geändert oder ergänzt werden, die Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich der Vorprü-
fung im Aufstellungsverfahren als Umweltprüfung, sowie die Überwachung, nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuchs durchgeführt. Dieser Umweltbericht gemäß BauGB ersetzt 
eine eventuell nach dem UVPG vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. Vor-
prüfung. 
 
Somit ist mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes der, seit der Novellierung des BauGB 
vom 20.07.2004 erforderliche Umweltbericht zu erstellen. 
 
Neben dem Umweltbericht ist mit der Aufstellung des Bebauungsplanes die seit dem 
01.01.2001 geltende Eingriffsregelung in der Bauleitplanung abzuhandeln. 
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11.1.1.2 Fachliche Grundlagen  
Die fachlichen Ziele leiten sich als Erfordernisse aus den vorhandenen landschaftlichen Wer-
ten, den geplanten Eingriffen sowie aus den gesetzlichen Oberzielen gemäß § 1 Abs. 1 
BNatSchG ab.  
Die Eingriffe in den Landschafts- und Naturhaushalt sind, angelehnt an den Leitfaden der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (her-
ausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, Stand 2021), 
bewertet worden. Die Erfordernisse, die sich daraus ergeben, sind im Grünordnungsplan be-
rücksichtigt. Für eine qualifizierte Grünordnung werden im vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan mit integrierter Grünordnung Nr. 55 „Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND“ die 
notwendigen planlichen und textlichen Festsetzungen getroffen.  
 
Der Grünordnungsplan wurde parallel zum Bebauungsplan erarbeitet und inhaltlich in diesen 
integriert. Die planzeichnerischen und textlichen Festsetzungen werden in die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes eingearbeitet. Weitere Bestandteile der Begründung sind der Umwelt-
bericht, der Plan Bestand + Eingriff M 1:2.000, die Abhandlung der Eingriffsregelung und die 
Ausgleichsflächenberechnung. 
 
In das Bauleitplanverfahren können zudem andere Umweltprüfarten (FFH-
Verträglichkeitsprüfung, spezielle artenschutzrechtliche Prüfung), wenn nötig, integriert wer-
den. 

11.1.2 Inhalt und wichtigste Ziele des Bebauungsplanes mit integrierter 
Grünordnung 

Ziel dieses Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung für 
die Ausweisung eines Gewerbegebietes (GE). Durch den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan soll eine gewerbliche Fläche am südlichen Ortsrand von Holzheim für die Ansiedlung 
eines Investors entwickelt werden. Dies ist für die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Re-
gion und der Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in dem ländlichen Raum 
dringend erforderlich. 
 
Diese Stärkung und Sicherung des Wirtschaftsraums kann nur durch Neuansiedlung von Be-
trieben an wirtschaftlich attraktiven und verkehrstechnisch leistungsstarken Standorten im 
Gemeindegebiet Ampfing erfolgen. Nun soll für einen Investor ein großflächiges Areal für 
eine Neuansiedlung zur Verfügung gestellt werden. Dadurch wird die Arbeitsmarktattraktivität 
gesteigert und werden neue Arbeitsplätze geschaffen, die in der Region dringend benötigt 
werden. Zudem befindet sich das geplante Gewerbegebiet in infrastruktureller Nähe zur Aus-
fahrt der A 94. 
 
Durch die Lage am Ortsrand von Holzheim ist die Anbindung an geeignete Siedlungseinhei-
ten gem. dem Ziel 3.3 des LEP bei der vorliegenden Planung gegeben.  
 
Durch die getroffenen Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung Nr. 55 „Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND“, die zugehörigen Vorha-
ben- und Erschließungspläne und den Durchführungsvertrag wird sichergestellt, dass sich 
die geplante Gewerbegebietsfläche mit der Bebauung in das vorhandene Landschaftsbild 
und die Topografie einfügt.  
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter Grünord-
nung Nr. 55 „Gewerbegebiet Reit - ATOMA-MULTIPOND“ umfasst insgesamt eine Größe 
von ca. 72.514 m². Davon entfallen ca. 70.589 m² auf die Vorhabensfläche. 
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Das Planungsgebiet umfasst die Flur-Nrn. 2074 und 2123/2 und Teilflächen der Flur-Nrn. 
2092, 2097 und 2099 der Gemarkung Ampfing. 
 
Diese Planungsfläche wird im verbindlichen Bauleitplanverfahren mit den städtebaulich not-
wendigen Planaussagen versehen, um Konflikte in der Nutzung zu den umgrenzenden Ge-
bieten zu vermeiden. 
 
Die Ziele des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind: 
 städtebauliche Ordnung des geplanten Gewerbegebietes 
 sinnvolle und flächensparende Erschließung 
 Versickerung des Niederschlagswassers und Regelung des Oberflächenabflusses 
 Eingrünung des Gebietes mit Bäumen und Sträuchern 
 Immissionsschutz der Nachbarschaft 
 Einbindung in das Landschaftsbild 
 Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch 

die Vielzahl an grünordnerischen Maßnahmen  
 
Eine detaillierte Beschreibung der planlichen und textlichen Festsetzungen zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Nr. 55 „Gewerbegebiet Reit - ATOMA-
MULTIPOND“ ist der Begründung und der Planzeichnung zu entnehmen.  

11.1.3 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen fest-
gelegten Ziele des Umweltschutzes 

Zusammenfassende Übersicht der relevanten einschlägigen Fachgesetze: 
 
Gesetze, Verordnungen, 
Richtlinien 

Ziele für die Umweltprüfung 

Baugesetzbuch (BauGB)  Schutz der in § 1 Abs. 5, 6 und § 1a BauGB benannten Belange 
des Umweltschutzes. 

 Festsetzung von Vermeidungs- und Verminderungsmaß- nahmen 
sowie von Ausgleichsmaßnahmen im Falle von unvermeidbaren 
erheblichen Beeinträchtigungen von Belangen des Umweltschut-
zes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 

 Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen 
werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der 
Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbar-
machung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen 
zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf 
das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald 
oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendi-
gen Umfang umgenutzt werden. Die Grundsätze nach den Sät-
zen 1 und 2 sind in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu 
berücksichtigen. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirt-
schaftlich (…) genutzter Flächen soll begründet werden; dabei 
sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung 
zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, 
Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungs-
möglichkeiten zählen können. 
 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) 
Bayerisches Naturschutzgesetz 
(BayNatSchG) 

 Schutz von Natur und Landschaft 
 Schutz des Landschaftsbildes 
 Schutz der Erholungsfunktion der Landschaft 
 Schutz von Naturhaushaltsfunktionen wie Boden, Klima, Biotope 

etc. 
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 Bewahrung der Eigenart, Vielfalt und Schönheit der Landschaft 
 Schutz der biologischen Vielfalt 
 Schutz von besonders und streng geschützten Arten der Flora 

und Fauna (Artenschutz) 
 Festlegung geeigneter Vermeidungs-, Verminderungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft 
 

FFH- und Vogelschutzrichtlinie  Schutz des kohärenten Schutzgebietssystems Natura 2000 
 Schutz natürlicher Lebensräume und wildlebender Tiere und 

Pflanzen bzw. Vogelarten von gemeinschaftlichem Interesse 
 Erhaltung der biologischen Vielfalt 

 
Bundesbodenschutzgesetz 
(BBodSchG) 
Bayerisches Bodenschutzgesetz 
(BayBodSchG) 

 Schutz der natürlichen Funktionen als Lebensgrundlage und Le-
bensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen 

 Schutz der natürlichen Funktionen als Bestandteil des Naturhaus-
halts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, 

 Schutz der natürlichen Funktionen als Abbau-, Ausgleichs- und 
Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, 
Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch 
zum Schutz des Grundwassers 

 Schutz der Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
 Schutz u.a. der land- oder forstwirtschaftlichen Nutzungsfunktion 

 
Bundesbodenschutzverordnung 
(BBodSchV) 

 Prüfung von bestehenden oder möglichen nachteiligen Einwirkun-
gen auf den Boden Schutz des Bodens vor nachteiligen Einwir-
kungen 

 Nachweis von schädlichen Bodenveränderungen 
 Festlegung von Maßnahmen zur Abwehr und/oder zur Sanierung 

von Altlasten und Bodenverunreinigungen 
 

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
Oberflächengewässerverordnung 
(OGewV) 
Grundwasserverordnung (GrwV) 

 Vermeidung einer Beeinträchtigung der Zielerreichung eines gu-
ten ökologischen und eines guten chemischen Zu- stands 

 Vermeidung der Verschlechterung des mengenmäßigen und che-
mischen Zustands von Grundwasserkörper 

 Vermeidung einer Beeinträchtigung der Zielerreichung eines gu-
ten mengenmäßigen und chemischen Zustands von Grundwas-
serkörper 

 Sicherstellung des Trinkwasser- und Heilquellenschutzes 
 

Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) 

 Schutz des Menschen, Tiere und Pflanzen, des Bodens, des 
Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Immissionen 

 Vorbeugung gegenüber dem Entstehen von Immissionen (Gefah-
ren, erheblichen Nachteilen und Belästigungen durch Geräusche, 
Luftverunreinigungen, Gerüche, Erschütterungen, Licht, Wärme, 
Strahlen und ähnlichen Erscheinungen) 

 Festlegung von Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
von Emissionen bzw. immissionsseitigen Belastungen 
 

TA Lärm (Technische Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm) 

 Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft, insbesondere 
der menschlichen Gesundheit vor schädlichen anlagenbedingten 
Geräuschen 

 Vorsorge vor nachteiligen Geräuschimmissionen 
 Schutz der Nachbarschaft durch Sicherstellung der Einhaltung 

von nutzungsbezogenen Immissionsrichtwerten 
 

DIN 18005 
(Schallschutz im Städtebau) 

 Schutz vor unzulässigen Geräuschimmissionen durch städtebau-
liche Maßnahmen 
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 Sicherstellung des vorbeugenden Geräuschimmissionsschutzes 
als Voraussetzung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnis-
sen 

 Festlegung von Maßnahmen zur Verringerung und Vor- sorge 
von Geräuschimmissionen 
 

TA Luft (Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft) 

 Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen 

 Vorsorge von schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftschad-
stoffe 

 Sicherstellung eines hohes Schutzniveaus für die Umwelt 
 Festlegung von Maßnahmen zur Verminderung von Luftschad-

stoffimmissionen, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt zu 
erreichen 
 

Verordnung über Immissions-
werte für Schadstoffe in der Luft 
(39. BImSchV) 

 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftschad-
stoffe 

 Sicherstellung der Einhaltung und Verminderung von anlagenbe-
zogenen Immissionen 
 

12. BImSchV - Störfall-Verord-
nung 

 Prüfung der Anwendbarkeit der Störfall-Verordnung 
 Schutz gegenüber Gefahren für das Lebens des Menschen, Ge-

sundheitsgefahren und der Umwelt insgesamt gegenüber Störfäl-
len 
 

Licht-Leitlinie der Länder-Arbeits-
gemeinschaft Immissionsschutz 
(LAI) 

 Vermeidung von Belästigungen und Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen des Menschen durch Blendwirkungen oder Aufhellungen 

 Vermeidung / Verminderung von schädlichen Einwirkungen von 
Beleuchtungsanlagen auf Tiere 
 

11.1.3.1 Ziele der Raumordnung/Regionalplanung 
Nach der Gliederung Bayerns in Verwaltungsregionen befindet sich die Gemeinde Ampfing 
in der Region 18 – Südostoberbayern und ist als Grundzentrum eingestuft. Die Gemeinde 
liegt im allgemeinen ländlichen Raum mit besonderem Handlungsbedarf (Kreisregion), des-
sen Entwicklung in besonderem Maße gestärkt werden soll.14 
 
Gemäß Regionalplan 18 sind für das Plangebiet folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) zu 
berücksichtigen: 
 Erhalt der Region als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum (G) 
 Sicherung und Stärkung der Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit, Diversifizierung 

der Wirtschaftsstruktur (G) 
 
Die Zielvorgaben des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalplans berühren und 
begründen das Planungsinteresse der Gemeinde Ampfing für den hier in Frage stehenden 
Raum, das als nötig erachtete Angebot an einer großflächigen Gewerbegebietsfläche im An-
schluss an die Ortsränder von Holzheim und Reit für die Neuansiedlung eines Betriebes be-
reit zu stellen. Sowohl im Landesentwicklungsprogramm als auch im Regionalplan werden 
klare Zielvorgaben zur raumstrukturellen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung des ländli-
chen Raums getroffen. 
 
So sind in allen Teilräumen gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder 
zu erhalten und die Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Diese Stärkung 

 
14 (Regionalplan 18 - Südostoberbayern, 2024) 
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und Sicherung des Wirtschaftsraums kann nur durch Bestandspflege und Neuansiedlung 
von Betrieben an wirtschaftlich attraktiven und verkehrstechnisch leistungsstarken Standor-
ten im Gemeindebereich von Ampfing erfolgen.  

11.1.3.2 Bisherige Vorgaben und Ziele des Flächennutzungsplanes mit Landschafts-
plan 

Der derzeit geltende, rechtsverbindliche Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan der Ge-
meinde Ampfing stellt das Planungsgebiet als Fläche für die Landwirtschaft dar.  
In einem separaten vorgezogenen Verfahren wird das Deckblatt 49 des Flächennutzungspla-
nes mit Landschaftsplan der Gemeinde Ampfing durch eine 33. Änderung geändert. Darin 
wird das Planungsgebiet als Gewerbegebiet mit randlichen Grünflächen dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 15:  Ausschnitt aus dem derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan der Gemeinde 

Ampfing (Planungsfläche schwarze Umrandung); Darstellung unmaßstäblich 
 
  

Planungsgebiet 
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Das gesamte Planungsgebiet des Flächennutzungsplan-Deckblattes umfasst insgesamt eine 
Größe von ca. 7,2 ha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 16:  Ausschnitt aus der im Verfahren befindlichen 33. Änderung mit Deckblatt 49 zum Flächennutzungsplan 

mit Landschaftsplan der Gemeinde Ampfing (Planungsfläche schwarze Umrandung); Darstellung un-
maßstäblich 

11.1.3.3 Potentielle natürliche Vegetation, Naturraum 
Als potentielle natürliche Vegetation im Untersuchungsgebiet tritt der Hexenkraut- oder Zit-
tergrasseggen-Waldmeister-Buchenwald im Komplex mit Zittergrasseggen-Hainsimsen-Bu-
chenwald; örtlich mit Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald in Erscheinung.15 
 
Naturraum-Haupteinheit: Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten (D65) 
Naturraum-Einheit:  Unteres Inntal (054) 
 
 
 

 
15 (FINWeb (2025) - Bayerische Landesamt für Umwelt, 2025) 
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Planungsgebiet 

11.1.3.4 Schutzgebiete 

11.1.3.4.1 Schutzgebiete gemäß Europarecht (Natura 2000) 
Im Planungsgebiet und in näherer Umgebung des Planungsgebietes befinden sich weder 
Schutzgebiete der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Gebiet) noch der Vogelschutz-Richtli-
nie (SPA-Gebiet).16 
 
Da keine Schutzgebiete gemäß Europarecht direkt betroffen sind, kann eine  
Beeinflussung der durch die einzelnen Schutzgebiete geschützten Arten, sowie der Wechsel-
wirkung der Schutzgebiete untereinander, ausgeschlossen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 17:  Luftbild mit Darstellung der Schutzgebiete nach Europarecht; (FINWeb 2025), Darstellung unmaßstäb-

lich  
 
Rosa:  FFH-Gebiet 7842-371.03 Kammmolch-Habitate in den Landkreisen Mühldorf und Altötting  
 
Ca. 1,4 km westlich der Planungsfläche liegt das FFH-Gebiet 7842-371.03 „Kammmolch-Ha-
bitate in den Landkreisen Mühldorf und Altötting“.17  
 
Eine Vernetzungsstruktur für Amphibienwanderung wird im Geltungsbereich von West nach 
Ost vorgesehen. 
  

 
16 (FINWeb (2025) - Bayerische Landesamt für Umwelt, 2025) 
17 (FINWeb (2025) - Bayerische Landesamt für Umwelt, 2025) 
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Planungsgebiet 

11.1.3.4.2 Schutzgebiete gemäß nationalem Recht, Trinkwasserschutzgebiete  
Im und in direkter Umgebung des Planungsgebietes befindet sich weder ein Naturpark, ein 
Nationalpark, ein Landschaftsschutzgebiet noch ein Naturschutzgebiet. Ca. 750 m südlich 
der Planungsfläche befinden sich das Landschaftsschutzgebiet „Mühldorfer Hart“.18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 18:  Luftbild mit Darstellung der Schutzgebiete nach nationalem Recht; (FINWeb 2025), Darstellung un-

maßstäblich  
 
Grün schraffiert:  Landschaftsschutzgebiet „Mühldorfer Hart“ 
 
Die Planungsfläche liegt im Wasservorranggebiet (sh. Punkt 2.1.2). Direkt anliegend befindet 
sich der Ortsteil Reit, das Gewerbegebiet Holzheim und die stark befahrene Staatsstraße 
2091. 
 
Die Trinkwasserschutzgebiete Mettenheim, Waldkraiburg und Heldenstein befinden sich ca. 
700 bis 1400 m südlich. Ca. 150 m westlich der Planungsfläche, durch die Staatsstraße  
St 2091 getrennt, ist das Wasserschutzgebiet der Gemeinde Ampfing ausgewiesen. 
 
Das Grundstück Flur-Nr. 2074, Gem. Ampfing, befindet sich weder in einem festgesetzten 
oder vorläufig gesicherten Trinkwasserschutzgebiet. Deshalb ergeben sich aus dieser Per-
spektive derzeit keine zusätzlichen Verbote/Vorgaben. 
 
 
 

 
18 (FINWeb (2025) - Bayerische Landesamt für Umwelt, 2025) 
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Abb. 19:  Luftbild mit Darstellung der Trinkwasserschutzgebiete; (BayernAtlas 2026), Darstellung unmaßstäblich  
 
Blau kariert:   Trinkwasserschutzgebiet festgestellt 
Blau gestreift:   Trinkwasserschutzgebiet planreif 
 
Die Schutzgebietsausweisung hat Planreife. Danach befindet sich die Planungsfläche nicht im 
geplanten Wasserschutzgebiet und auch nicht im Zustrom der Brunnen III bis V.  
 
Weiterhin betreiben auch die Stadt Waldkraiburg und der Zweckverband zur Wasserversor-
gung der Mettenheimer Gruppe in der Umgebung Brunnen. Aus den hierfür bestehenden 
Schutzgebieten ergeben sich keine Einschränkungen. Das bestehende Schutzgebiet für die 
Brunnen der Mettenheimer Gruppe ist allerdings schon älter und muss neu ermittelt werden. 
Es ist dabei von Änderungen auszugehen. Weiter ist bekannt, dass der Zweckverband in Zu-
sammenarbeit mit einem Fachbüro eine Neuberechnung des Wasserschutzgebietes durch-
führt. Der Zustrombereich / Randstromlinie betrifft nach dem Wissensstand der Gemeinde 
lediglich den südwestlichen Bereich des neuen Firmenareals. 
 
Zusätzlich hinzu kommen noch die Planungen der Gemeinde Ampfing, im Mühldorfer Hart 
einen neuen, weiteren Brunnen zu errichten. Nach Auskunft des beauftragten Fachbüros darf 
ein mögliches Wasserschutzgebiet allein schon wegen dem vorhandenen Ortsteil Reit (liegt 
im Unterstrom des Firmenareals ATOMA) sich nicht darüber hinaus ausdehnen. Eine Ausdeh-
nung des Firmengeländes in der dargestellten Größe steht daher die Ausweisung eines mög-
lichen Wasserschutzgebietes für einen neuen Brunnen der Gemeinde Ampfing nicht im Wege. 
 
Weiter liegen aktuell dem Wasserwirtschaftsamt keine Unterlagen für Neuausweisungen von 
Wasserschutzgebieten vor, welche eine Planreife besitzen.  
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Das Grundwasser darf durch die geplante Maßnahme qualitativ und quantitativ nicht beein-
trächtigt werden. Eine Versickerung nach den geltenden Richtlinien (flächig und oberflächen-
nah über belebte Bodenschichten bzw. über Rigolensysteme) wird auf Bebauungsplanebene 
festgesetzt. 
 
Bei Gewerbegebietserschließungen ist die spätere Nutzung durch die noch nicht bekannten 
Betriebe verschiedenster Branchen nicht vorhersehbar und somit das Schadstoffpotential 
von Hofflächen nicht abzuschätzen. Grundsätzlich sind die Abflüsse von Dach-, Freiflächen- 
und Straßenflächen nach den Vorgaben der Regenwasserbewirtschaftung, insbesondere 
nach dem DWA-Arbeitsblatt A 138 vom Oktober 2024, zu behandeln. Grundsätzlich muss 
die Art der Flächenbefestigung dem zu erwartenden Schadstoffpotential entsprechen. Im 
Einzelbauvorhaben ist der Nachweis zu erbringen, dass die Abwasserbehandlung gesichert 
ist. Sofern eine Galvanik vorgesehen ist, fällt diese incl. des Anlieferbereichs komplett in den 
Anwendungsbereich der Anlagenverordnung (AwSV). Auch diese Vorschrift ist bei der Pla-
nung zu berücksichtigen. Für die Lagerung und den Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen sind grundsätzlich die einschlägigen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetztes - WHG 
- und des Bayerischen Wassergesetztes - BayWG - mit der dazugehörigen ergangenen An-
lagenverordnung - AwSV - maßgebend. 
 
Durch die Versiegelung ist eine Verminderung der Grundwasserneubildung zu erwarten. 
Durch die Regelung der Versiegelung über die Grundflächenzahl und die Festsetzung von 
Grün- und Pflanzflächen wird eine Verringerung der Flächenversiegelung erreicht. 
 
Zusätzlich wird das Niederschlagswasser auf der Planungsfläche versickert (flächig und 
oberflächennah über belebte Bodenschichten bzw. über Rigolensysteme). Generell sind die 
Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) in Verbindung mit 
den einschlägigen technischen Regeln (u.a. TRENOG, TRENGW, DWA-M153 „Handlungs-
empfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, DWA-A 138 „Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser“) zu beachten. Dadurch kann auf Bebauungsplan-Ebene eine qualita-
tive Beeinträchtigung des Grundwassers durch die Versickerung ausgeschlossen werden. 
 
Eine Beeinflussung von Schutzgebieten gemäß nationalem Recht kann unter Einhaltung der 
Vorgaben und Auflagen durch die Planung somit mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit aus-
geschlossen werden. 
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11.1.3.4.3 Biotopkartierung Bayern 
Innerhalb der Planungsfläche sowie in direkt angrenzender Umgebung befinden sich keine 
amtlich kartierten Biotope oder Ökoflächen. Ca. 100 m südwestlich des Planungsgebietes 
liegt das amtlich kartierte Biotop Nr. 7740-1065-001 „Ehemalige Kiesgrube östlich Eichheim“ 
sowie eine Ökofläche der Gemeinde Ampfing.19 
 
Biotope oder Ökoflächen werden von der Planung daher nicht berührt, und somit ist von kei-
nen Auswirkungen auf diese auszugehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 20:  Luftbild mit Darstellung der amtlich kartierten Biotope und Ökoflächen; (FINWeb 2025), Darstellung 

unmaßstäblich 
 
Rosa:   amtlich kartierte Biotope  
Grün schraffiert:   Flächen im Ökoflächenkataster 
 
 
 
 

 
19 (FINWeb (2025) - Bayerische Landesamt für Umwelt, 2025) 
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11.1.3.4.4 Bindung BNatSchG und BayNatSchG 
Zu den nach § 30 BNatSchG geschützten Biotopen zählen20: 
1. natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer 

einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder natur-
nahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme 
und regelmäßig überschwemmten Bereiche, 

2. Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, 
Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen, 

3. offene Binnendünen, offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden, Lehm und Löss-
wände, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, Trockenrasen, 
Schwermetallrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte, 

4. Bruch-, Sumpf- und Auenwälder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder, subal-
pine Lärchen- und Lärchen-Arvenwälder, 

5. offene Felsbildungen, alpine Rasen sowie Schneetälchen und Krummholzgebüsche, 
6. Fels- und Steilküsten, Küstendünen und Strandwälle, Strandseen, Boddengewässer mit 

Verlandungsbereichen, Salzwiesen und Wattflächen im Küstenbereich, Seegraswiesen 
und sonstige marine Makrophytenbestände, Riffe, sublitorale Sandbänke, Schlickgründe 
mit bohrender Bodenmegafauna sowie artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe im 
Meeres- und Küstenbereich. 

 
Im Bereich des Bebauungsplanes sind keine Biotope, die gemäß BNatSchG § 30 bzw. Art. 
16 BayNatSchG i. V. m. § 39 BNatSchG unter Schutz stehen, vorhanden. 
 
Ergänzend zu den im § 30 BNatSchG genannten Biotopen sind noch folgende gesetzlich ge-
schützten Biotope in Verbindung mit BayNatSchG gem. Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG zu be-
trachten21: 
1. Landröhrichte, Pfeifengraswiesen, 
2. Moorwälder, 
3. wärmeliebende Säume, 
4. Magerrasen, Felsheiden, 
5. alpine Hochstaudenfluren, 
6. extensiv genutzte Obstbaumwiesen oder -weiden aus hochstämmigen Obstbäumen mit 

einer Fläche ab 2.500 Quadratmetern (Streuobstbestände) mit Ausnahme von Bäumen, 
die weniger als 50 Meter vom nächstgelegenen Wohngebäude oder Hofgebäude ent-
fernt sind und 

7. arten- und strukturreiches Dauergrünland. 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Strukturen vorhanden, die als Biotop im Sinne 
des Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG eingeordnet werden können. 

 
20 (BNatSchG, 2024) 
21 (BayNatSchG, 2024) 
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11.1.3.4.5 Überschwemmungsgebiete / Starkregenereignisse / Hangwasser 
An Hand der Karte des UmweltAtlas Bayern ist die Lage und Ausdehnung der Hochwasser-
gefahrenflächen und Überschwemmungsgebiete in der Gemeinde Ampfing dargestellt.22  
Das Planungsgebiet befindet sich weder in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet 
noch einer Hochwassergefahrenflächen und ist somit frei von deren Restriktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 21:  WebKarte mit Darstellung der Überschwemmungsgebiete bzw. geschützte Gebiete; (UmweltAtlas LfU 

Bayern 2025), Darstellung unmaßstäblich 
 
Ein grundsätzliches Risiko für Hochwasser (Starkregenereignisse, Hochwasser, Kanalrück-
stau, Grundhochwasser) kann nicht ausgeschlossen werden.  
Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet und auch nicht in einem 
wassersensiblen Bereich. Eine Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen kann nicht an-
gegeben werden. 
 
Entsprechend den Informationen durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe werden u. a. folgende vorbeugenden Maßnahmen zum Schutz vor Sturzfluten 
und Überschwemmungen empfohlen: 
 Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses der geplanten Gebäude sollte mindes-

tens 25 cm über der höchsten Geländeoberkante unmittelbar am Bauvorhaben liegen. 
 Die Gebäude sollten bis zu dieser Kote wasserdicht errichtet werden (Keller wasser-

dicht und auftriebssicher, dies gilt auch für Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugänge, 

 
22 (UmweltAtlas, Bayerisches Staatsministerium für Finanzen und Heimat, 2025) 
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